
Verfahrensstand:
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
(Vorentwurf Stand März 2024)

Grundsätzlich ist die flächige Inanspruchnahme von offener Landscha� für die 

Errichtung von Solarparks aus naturschutzfachlichen, Bodenschutz- und 

klimatologischen Gründen kritisch zu bewerten.

Vorrangig und alternativ ist die Nutzung vorhandener oder in Planung befindlicher 
Dachflächen, aller Neubauten und Abgrenzungsbauwerke (z.B. an 
Schallschutzmauern) sowie bereits versiegelter Flächen (z.B. Parkplätze) 
voranzutreiben. Solche Flächen sind auch im Siedlungsbereich von Hohen 
Neuendorf und entlang der Autobahn bisher weitgehend ungenutzt vorhanden.

Sofern diese grundsätzliche Ablehnung in der Abwägung nicht ausreicht, sind 
zumindest verstärkt ökologische Aspekte dieses speziellen Standortes 
einzubringen, die z.T. bereits im L-Plan benannt wurden und sich ergänzend aus 
neueren Erkenntnissen zur Stärkung des Landeswasserhaushaltes als Anpassung 
an die Klimaerwärmung ergeben. Die vorgeschlagenen biotopaufwertenden 
Maßnahmen bilden dazu bereits eine Basis. 

Die Flächen des geplanten Solarpark Pinnow sind im Landscha5splan Hohen 
Neuendof (2014) im Bestand noch als Grünland, in Planung als Erhalt von 
Dauergrünland auf grundwassernahen Standorten sowie Erhalt schmaler 
Fließgewässer mit Solitärbäumen und Baumgruppen dargestellt. Insofern ist die 
Argumentation der ökologischen Aufwertung von “minderwertigem” Ackerland zu 
Solarpaneelen mit trockenem Unterwuchs nicht überzeugend.

Diese “Verschlechterung” der ökologischen Bewertung erfolgte erst in jüngster Zeit 
und entgegen des eigentlich bereits seit 2015 in Deutschland bestehenden 
Umbruchverbots von Grünland (http://umweltbundesamt/daten/umweltzustand 
und trends/land- und forstwirtscha5/grünlandumbruch).
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Die Flächen sind im L-Plan als Moorbildungen bzw. anmoorige Böden dargestellt. 
Die Entwässerung und Bodenbearbeitung von Moorböden setzt CO2 frei und ist 
eine der Hauptquellen der Klimaerwärmung in Brandenburg. Auf den bis vor 
kurzem wechselnassen Wiesen waren regelmäßig Wiesenvögel wie der Kiebitz in 
großer Zahl anzutreffen. Heute ist in den Restwiesenbereichen noch regelmäßig 
der Kranich auf Futtersuche anzutreffen. Der gesamte Wiesenbereich war Habitat 
von verschiedenen Amphibienarten sowie der Zauneidechse.

Wechselfeuchte Wiesen gehören zu den besonders artenreichen Lebensraumtypen,
die u.a. als Lebensräume, als Verbindungskorridore und als Nahrungs- und 
Rastplätze im Vogelzug besondere Bedeutung haben. Aufgrund des hohen 
Grundwasserspiegels (geringer als 1 m, im Winter Überstau möglich) wirken sie als 
Kälteinseln in der Landscha5 (dieser Effekt könnte sich durch die Überbauung mit 
Solarpanelen umkehren). Gleichzeitig dienen sie dem Rückhalt von (Regen-)wasser 
in der Landscha5, sofern sie nicht für landwirtscha5liche Maschinenbearbeitung 
gezielt entwässert werden. Das Grabensystem im Plangebiet wurde für die 
Entwässerung für landwirtscha5liche Zwecke angelegt, Siedlungen oder Straßen 
liegen nicht im Einzugsbereich.

Entfällt der wirtscha5liche Druck zur landwirtscha5lichen Ertragsoptimierung, 
dann ist die Entwässerung in öffentlichem Au5rag und mit Finanzierung der 
Unterhaltung durch die Allgemeinheit (Beiträge Wasser-Boden-Verband) nicht 
mehr notwendig. Die technische Unterhaltung von Solarmodulen ist jahreszeitlich 
so steuerbar, daß sie nicht bei Nässe stattfinden muß.
Vor diesem Hintergrund sollte, sofern die landwirtscha5liche Intensivnutzung (für 
mindestens 30 Jahre) eingestellt wird, auch die Entwässerung eingestellt (oder 
zumindest ausgesetzt) werden. Dadurch ergeben sich auch wirklich positive 
Auswirkungen auf das Schutzgut Wasser, deutlich mehr als nur reduzierte 
Verdunstung über Schwarzbrache wie in der Abwägungstabelle S.5 dargestellt).

Das angrenzende NSG-Gebiet Pinnow ist u.a. als wesentlicher Bestandteil des 
überregionalen Biotopverbundsystems für Auen- und Moorgesellscha5en 
ausgewiesen. Gerade Arten mit größeren Revierbedarf wie Greifvögel und 
Wiesenbrüter sind auf geeignete Landscha5sbereiche mit “Fernsicht” im Umfeld 
des NSG zum Nahrungserwerb angewiesen, sonst werden diese Flächen gemieden. 
Deshalb bedeutet das Verbauen der Flächen mit Modulen einen gravierenden 
Verlust an Nahrungshabitaten für diese im NSG brütenden Gruppen. Dies kann 
nicht durch schmale Randstreifen ausgeglichen werden. Insofern stellt das Projekt 
nicht nur den direkten Habitatverlust auf der Fläche, sondern eine erhebliche 
Beeinträchtigung des benachbarten Naturschutzgebietes dar. Die vorgeschlagenen 
Maßnahmenflächen für Natur und Landscha5 können diesen Verlust nicht 
ausgleichen, sondern es müssen zusätzliche weitere Maßnahmen zur ökologischen 
Bewirtscha5ung vorgesehen und deren Umsetzung forciert werden.

Sofern die grundsätzliche Ablehnung des Verbrauchs offener Landscha5 als 
Argument nicht ausreicht, ist daher die Chance zu nutzen, aus diesem Projekt  
verstärkt ergänzende ökologische Aspekte dieses speziellen Standortes 
einzubringen bzw. es sollten die positiven ökologischen Optionen genutzt werden, 
die aus der Aufgabe des Energiemaisanbaus in diesem Bereich möglich werden und
die in dem Landscha5sräumlichen Entwicklungskonzept für den Bereich des 
Kiessees in Pinnow (Fugmann & Janotta 2014) bereits angedeutet und 
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durch die zwischenzeitlich immer dringlicher erkennbaren Anforderungen zur 
Gegensteuerung der Klimaerwärmung und des Verlustes an Biodiversität nochmals 
verstärkt  werden. Sie können gleichzeitig einen großen und beispielha5en Beitrag 
zum Klimaschutz durch die Stadt Hohen Neuendorf darstellen. 

Ergänzend bzw. konkretisierend zu den in der vorläufigen Bewertung der 
Umweltbelange genannten Vorschlägen sind daher einzubringen und festzusetzen :

1. Zielsetzung der Vermeidung der Ableitung von Regenwasser aus dem 
Gelände, Wasserrückhalt im Gelände durch Erhöhung der Wehre bzw. 
teilweise Einstellung der Grabenunterhaltung und Schließung der 
Ablaufbauwerke des Pinnower Grabens und der landwirtscha5lichen 
Gräben zum Oranienburger Kanal. Teile dieser Maßnahme könnten, sofern 
nicht direkt als Ersatzmaßnahme anzurechnen, vermutlich über den 
Naturschutzfonds aus Ausgleichsgeldern mitfinanziert werden. 
Voraussetzung sind die Zustimmung des Nutzers und die Mindestdauer der
Laufzeit der Maßnahme.

2. Umwandlung ausgewählter Grabenabschnitte im westlichen Bereich zu 
(mindestens temporären) Kleingewässern durch Grabenplomben und 
Aufweitung des Querschnitts. Diese Maßnahme könnte, sofern nicht direkt 
als Ersatzmaßnahme anzurechnen, vermutlich über den Naturschutzfonds
aus Ausgleichsgeldern mitfinanziert werden. Voraussetzung sind die 
Zustimmung des Nutzers und die Mindestdauer der Laufzeit.

3. Vermeidung der Versiegelung oder Verfestigung für Solarpaneele (über das
Mindestmaß von Punktfundamenten hinaus) und für Fahr- und 
Leitungstrassen - trotz Möglichkeit von winterlich höheren 
Grundwasserständen. Das Befahren der durch Ackernutzung leider bereits 
degenerierten Niedermoorböden ist auf ein Minimum zu reduzieren - 
daher möglichst keine Maschinenmahd.

4. Zwischen den Modulreihen sind ausreichende Abstände einzuplanen, 
damit Sonnenlicht und Regen bis auf den Boden gelangen können. Im 
Plangebiet sind ausreichend effiziente Biotopinseln und -strukturen als 
Ausgleich nicht nur für Insekten und Kleintiere, sondern auch für 
Wiesenvögel vorzusehen.

5. Einsaat des Grünlandes mit Regiosaatgut in einer Mischung für 
blütenreiche Wiesen in der ökologischen Spanne von wechselfeuchten 
Niedermoorstandorten bis magere Trockenwiese. Kein Au5rag von 
Mutterboden, keine Düngung, kein Spritzmitteleinsatz. Ziel ist 
längerfristige Aushagerung des durch Ackernutzung degradierten 
Niedermoorbodens und Entlastung des Grundwasser von weiteren 
Nährstoffeinträgen.

6. Es ist eine ordnungsgemäße extensive Bewirtscha5ung mit 
Biomasseentzug, möglichst durch Scha5beweidung sicherzustellen. Da 
Mahd und Beräumung unter den Modulen wenig praktikabel scheinen, 
sollte die Mindesthöhe der Module mindestens Schafsdurchgangshöhe 
(Vorschlag: 1m, in Absprache mit einem kün5igen Beweidungsbetrieb) 
betragen. Besondere Beweidungsanpassungen sind bei erfahrenen 
Betrieben abzufragen.  
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7. Es ist ein regelmäßiges Monitoring vorzusehen und der 
Naturschutzbehörde zeitnah zur Verfügung zu stellen. Vorschlag: Flora + 
Vegetation, Tagfalter, Vögel, Zauneidechse.

8. Für den Fall der Aufgabe der Nutzung bzw. Auslaufen des 
Nutzungsvertrages als flächiger Solarpark ist die rückstandslose 
Entfernung der baulichen Anlagen und Renaturierung zu Grünland 
vorzusehen.

Wir hoffen auf Berücksichtigung der eingebrachten Argumente und Vorschläge und 
bitten, in die weitere Planung einbezogen zu werden.

Mit freundlichen Grüßen





            

           

          

          

           

           

              

        

            

           

         

        

           

        

       

          

      

 

          

         

        

         

             

       

      

            

         

          

          

 



             

         

        

        

           

             

       

          

        

           

        

          

       

     

          

        

         

         

       

          

          

         

           

          

     

          

         

             

            

             

            

   

 



            

            

    

      

            

          

     

      

           

         

       

           

           

            

       

           

            

            

          

           

            

    

         

  

 





Ergebnisprotokoll
- Videokonferenz zu Plankonflikten Solarpark

und Kiesabbau Hohen Neuendorf -

Datum: 10.03.2022

In Sachen: SCHWENK Kies & Sand Nord GmbH & Co. KG ./. Stadt Hohen-Neuendorf u.a.

Aktenzeichen: 129/21

Teilnehmer: Flächeneigentümer

Leiter Bauleitplanung IB VOGT

Plan und Recht

SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG

HSA Rechtsanwälte Part mbB

Anlass: Abstimmung Vorhabenträger und Flächeneigentümer zu möglichen Plankon-

flikten

___________________________________________________________________________________________________

Anlass der Besprechung ist die Frage, ob aus den derzeit parallel betriebenen bzw. geplanten

Vorhaben des Kiesabbaus der SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG und des Solarparks

der IB Vogt Konflikte bei der Flächennutzung entstehen, die im im Rahmen des Bauleitplanver-

fahrens ausgeräumt werden müssten. Im Ergebnis der Besprechung wird festgehalten:

1. Abbaufeld SO 1

Auf der Grundlage des Abschlussbetriebsplans vom 26.08.2021 und der darin enthalte-

nen Darstellung der Wiedernutzbarmachung des Abbaufeldes gehen die Beteiligten da-

von aus, dass sich die von der SCHWENK durchzuführenden naturschutzfachlichen Aus-

gleichsmaßnahmen auf das Gebiet des Abbaufeldes beschränken. Auf den umliegenden

und angrenzenden Flächen sind lediglich Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen

durchzuführen. Der relevante Auszug ist als Anlage 1 beigefügt. Die Vermeidungs- und

Minderungsmaßnahmen geben der SCHWENK als Vorhabenträgerin unter anderem auf,

dass bestimmte Flächen von dem Abbau nicht in Anspruch genommen werden dürfen.

Die Maßnahmen verpflichten nur die SCHWENK als Vorhabenträgerin und beziehen sich

zeitlich auf die Betriebsphase und die Umsetzung der anschließenden Ausgleichsmaß-

nahmen.
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Sofern in der Plandarstellung die Maßnahmen „V2: Erhalt der Niedermoorböden“, „V10:

Erhalt der Sukzessionsfläche“ und „V13: Freihaltung des umgebenden Freiraums von

Nutzungen“ beschrieben sind, bezeichnet die Erhaltung das naturschutzfachliche Ziel. Als

Maßnahme ist jedoch nur die Nichtinanspruchnahme umzusetzen.

Im Ergebnis wird festgestellt, dass ein Konflikt mit der angestrebten Nutzung zur Errich-

tung von PV-Modulen nicht besteht.

Für die IB VOGT können die im Abschlussbetriebsplan dargestellten naturschutzfachli-

chen Einstufungen der umliegenden Flächen lediglich Anhaltspunkt für die weitere Pla-

nung geben.

In Bezug auf die Vermeidungs- und Minderungsmaßnahme „V11: Anschluss des Gewäs-

sers an die Vorflut“ wird festgestellt, dass die Vorflut in dem Bereich nicht mehr vorhan-

den ist. Das dort befindliche Gewässer wurde teilweise zurückgebaut. Ob und inwieweit

die Voraussetzungen für die Umsetzung der Maßnahme wiederherzustellen sind, ist der-

zeit offen und hängt schließlich von den Anforderungen des Bergamtes ab. Die hier Be-

teiligten werden sich abstimmen, um die Art und Weise der Wiederherstellung des Ge-

wässers – Verrohrung oder offener Graben – zu klären. Ein Plankonflikt scheidet jedenfalls

aus, weil die Fläche nicht durch die Errichtung von PV-Modulen in Anspruch genommen

werden soll.

2. Abbaufeld SO 2

Für das Abbaufeld SO 2 läuft derzeit das bergrechtliche Planfeststellungsverfahren. In

diesem Zusammenhang liegt der Entwurf eines landschaftspflegerischen Begleitplanes

vor. Die Entwurfsplanung sieht vor, dass nur eine Ausgleichsmaßnahme außerhalb des

vorgesehenen Abbaufeldes liegt. Die entsprechende Kartendarstellung ist als Anlage 2

beigefügt. Es handelt sich dabei um die Ausgleichsmaßnahme „A2: Wiedervernässung

von Niedermoorböden“. Der Flächenbedarf für diese Maßnahme wird aktuell mit 3,38 ha

bemessen. Dieser Umfang reduziert sich voraussichtlich noch weiter. In der im LBP ent-

haltenen Plandarstellung ist eine Fläche von 7,1 ha als geeignete Fläche für die Maß-

nahme A2 dargestellt. Diese Fläche müsste somit mit weniger als der Hälfte in Anspruch

genommen werden. Der im Entwurf vorliegende Geltungsbereich für den Bebauungsplan

für den Solarparkt überlagert die geeignete Fläche nur zu einem Anteil, der weiterhin die

Realisierung der Maßnahme A2 auf der übrigen Fläche erlaubt.
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Die Rekultivierung des Geländes erfolgt wie in den folgenden Punkten beschrieben und in
Anlage 4.1 und Anlage 4.2 dargestellt.

Detailliierte Angaben zur Umsetzung der Wiedernutzbarmachungsmaßnahmen werden in
den folgenden Gliederungspunkten aufgeführt.

3 Wiedernutzbarmachung des Tagebaus

3.1 Umfang und planerische Vorgaben

Der 2000 /1/ zugelassene Rahmenbetriebsplan, welcher im Jahr 2017 auf Antrag /7/ ver-
längert wurde, beinhaltet allgemeine Aussagen zur geplanten Rohstoffgewinnung im
Kiessandtagebau Leegebruch SO und späteren Wiedernutzbarmachung der Abbaufläche.
Rahmengebend für die Wiedernutzbarmachung des Kiessandtagebaus Leegebruch SO ist
der Rekultivierungsplan der Umweltverträglichkeitsstudie Stufe 2 /2/. Für die Teilfläche 1 im
Kiessandtagebau Leegebruch SO sind die im Gliederungspunkt 2.5 aufgeführten Wie-
dernutzbarmachungsziele ausgewiesen.

Im Gliederungspunkt 3.2 erfolgt die Beschreibung zur Oberflächengestaltung und der Nut-
zungsarten.

Im Zuge des Nassabbaus wird die bergbaulich in Anspruch genommenen Fläche innerhalb
der Abbaugrenzen sukzessive in eine Gewässerfläche umgewandelt. Als Ziel ist eine Biot-
operweiterung in Verbindung mit der Begünstigung des landschaftlichen Erholungswertes
für die Bevölkerung gesetzt.

Nach Abschluss der Gewinnungstätigkeit wird die Seefläche im Zuge der Endböschungs-
gestaltung mit Flachwasserzonen hergerichtet und Initialpflanzungen versehen. Weiterhin
erfolgt eine naturnahe Weidenbepflanzung, die teilweise Bepflanzung der Wälle und die
Anpflanzung von Hecken entsprechend der Vorgaben im Gliederungspunkt 3.2.

Die für den Kiessandtagebau Leegebruch SO geplanten Vermeidungs- und Minderungs-
maßnahmen sowie Ausgleichsmaßnahmen sind im Folgenden aufgeführt.

Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen

Die nachfolgenden Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen werden im Kiessandtage-
baus Leegebruch SO angewandt. Es folgt eine kurze Schilderung und Übersicht der Maß-
nahmen, welche in Anlage 4.1 verortet sind.

V1 Die Flächeninanspruchnahme durch den Rohstoffabbau wird nur schrittweise im un-
verzichtbar notwendigen Umfang erfolgen

Erhalt als Lebensraum und Rückzugsgebiet für Arten
Erhalt der mikroklimatischen Funktion
Erhaltung von Initialflächen für die Wiederbesiedlung nach der Rekultivierung

V2 Der im Osten angrenzende Niedermoorbereich wird vom Abbau nicht in Anspruch
genommen

Erhalt hoch schutzwürdiger Böden
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Stabilisierung des Gebietswasserhaushalts
Erhalt als Lebensraum und Rückzugsgebiet für Arten

V3 Der Eintrag von Schmier- und Treibstoffen in den entstehenden See wird vermieden
Erhalt der Wasserqualität

V4 Die Emission von Lärm und Staub wird durch den geordneten Betrieb des Abbaus
sowie durch aktive (Gerätetechnik) und passive Schutzmaßnahmen (Schutzwälle) mi-
nimiert

Reinhaltung der Luft
Lärmschutz
Schutz von Arten und Lebensgemeinschaften der heimischen Pflanzen- und Tier-
welt

V5 Um den entstehenden See werden Wälle aus Mutterboden geschüttet
Verhinderung des Eintrags von Nährstoffen aus den umgebenden Flächen in das
entstehende Gewässer
Erhalt der Wasserqualität
Schutz von Arten und Lebensgemeinschaften der heimischen Pflanzen- und Tier-
welt
Emissionsminderung

V6 Sobald Bereiche ausgekiest sind, wird die Rekultivierung einsetzen, um die dort ent-
stehenden Biotope reifen zu lassen

Schnellstmögliche Schaffung von neuen Lebensräumen für die heimische Pflan-
zen- und Tierwelt

V7 Der Mutterboden wird maximal 2,5 m aufgehaldet um das Bodengefüge zu erhalten
Soweit als mögliche Bewahrung der Bodenfunktion

V8 Auf den entstehenden Uferböschungen wird kein Mutterboden aufgetragen
Erhalt der Wasserqualität
Vermeidung von Nährstoffbelastung
Schaffung von wertvollen nährstoffarmen Standorten

V9 Der Bereich des Bodendenkmals wird freigehalten
Erhalt des Bodendenkmals

V10 Die Sukzessionsfläche im Norden wird vom Abbau nicht in Anspruch genommen
Erhalt als Lebensraum und Rückzugsgebiet für Arten
Erhalt von Initialflächen für die Wiederbesiedlung nach der Rekultivierung

V11 Das entstehende Gewässer wird an die Vorflut angeschlossen
Stabilisierung des Gebietswasserhaushaltes
Schaffung eines Biotopverbundes von Feuchtbiotopen vom See über den Nieder-
moorbereich, Oranienburger Kanal und den östlich anschließenden Feuchtbereich
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des Pinnower Sees
V12 Im Osten und im Süden wird eine Dornenhecke angelegt

Schutz sensibler Bereiche vor Betreten
Schutz vor Arten und Lebensgemeinschaften der heimischen Pflanzen- und Tier-
welt

Die Pflanzmaßnahmen werden nach Zulassung des ABPs durch eine Fachfirma durchge-
führt. Die Hecken- und Wallanpflanzungen finden mit einheimischen, standortgerechten
Gehölzarten statt. Detaillierte Angaben erfolgen im Gliederungspunkt 3.2.4 des vorliegen-
den Abschlussbetriebsplanes.

Ausgleichsmaßnahmen

Die nachfolgenden Ausgleichsmaßnahmen werden im Zuge der Herrichtung der Teilfläche
1 des Kiessandtagebaus Leegebruch SO gemäß Umweltverträglichkeitsstudie Stufe 2 /2/
umgesetzt. Die Ausgleichsmaßnahmen sind in Anlage 4.1 verortet.

A1 Schaffung eines Gewässers mit oligotrophen bis mesotrophen Wasserverhältnissen

naturnahe Gestaltung des Landschaftsbildes
Schaffung neuer Lebensräume für die heimischen Tiere und Pflanzen
Erhöhung der Naturnähe und Vielfalt

A2 Der Oberboden wird abgeschoben und in Form von Wällen um die Abbauflächen bzw.
auf einer Bodenhalde westlich des Abbaus gelagert

Durch die Verwendung des standorteigenen Bodenmaterials bei der Rekultivierung
steht der Boden schneller wieder für seine Funktionen, insbesondere als Lebensraum
für Organismen und zur Ansiedlung standorttypischer Pflanzen- und Tiergesellschaf-
ten, zur Verfügung

A3 An der Ostseite des Abbaus erfolgt die Bepflanzung auf den Wällen (am Nordostrand
des Abbaufeldes) als mehrreihige Dornenhecke.

Sicherung von Ausbreitungslinien (Biotopverbund) und Schaffung von Ausgleichsräu-
men und Rückzugsarealen für Tier- und Pflanzenarten
Erhaltung der Naturnähe und Vielfalt

A4 Durch Verspülung, Verringerung der Abgrabungstiefe und Ausbuchtung der Uferlinie
werden Flachwasserzonen geschaffen

Schaffung neuer Lebensräume für Tiere und Pflanzen
Erhöhung der Naturnähe und Vielfalt
Stabilisierung der Wasserqualität
Erhalt der Wasserversorgung des Niedermoors
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A5 Die vorgesehene Weidenbepflanzung zum Niedermoorbereich hin wird naturnah er-
folgen

Schaffung von neuen Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten
Erhöhung der Naturnähe und Vielfalt

A6 Die Flächen zwischen den Gehölzen auf den restlichen Wällen und die Böschungen
werden der Sukzession überlassen. Dabei entstehen sowohl nährstoffreiche Stand-
orte als auch arme auf Sandrohböden

Schaffung von neuen Lebensraumangeboten für eine vielfältige standorttypische
Flora und Fauna
Erhöhung der Naturnähe und Vielfalt
Erhaltung der standörtlichen Eigenart
Erhaltung und Förderung des naturraumtypischen Artenspektrums

A7 Die Gesamtanlage der Rekultivierungsfläche wird nur extensiv gepflegt. Gärtnerische
Gestaltungen sind zu vermeiden. Unkrautbekämpfungsmittel und Mineraldünger sind
nicht einzusetzen.

Schaffung von Angeboten an Lebensräumen für eine vielfältige standorttypische
Flora und Fauna
Erhöhung der Naturnähe und Vielfalt
Erhaltung der standörtlichen Eigenart

A8 Böschungen des Gewässers werden in ausgewählten Teilbereichen differenzierte
Hangneigungen von 1 : 3 aufweisen, können aber in einigen Bereichen auch steiler
oder flacher gestaltet werden

naturnahe Gestaltung des Landschaftsbildes
Gewährleistung der Standsicherheit

A9 Die Rekultivierung findet mit einheimischen, standortgerechten Gehölzarten statt

Schaffung von Angeboten an Lebensräumen für eine vielfältige standorttypische
Flora und Fauna
Erhöhung der Naturnähe und Vielfalt
Erhaltung der standörtlichen Eigenart
Erhaltung und Förderung des naturraumtypischen Artenspektrums
naturnahe Gestaltung des Landschaftsbildes

Die geplanten Wiedernutzbarmachungsmaßnahmen im Bereich der Teilfläche 1 des
Kiessandtagebaus Leegebruch SO sind in Anlage 4.1 dargestellt.
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Weiterhin erfolgte mit der unteren Naturschutzbehörde eine Ortsbegehung und Durchspra-
che zu den geplanten Anpflanzungen im Tagebau Leegebruch SO. Die Ergebnisse des
Vor-Ort-Termins sind dem Abschlussbetriebsplan in Anlage 4.3 angefügt.

Im Ergebnis des Vor-Ort Termins wird dem vorgeschlagenen Pflanzkonzept für die Teilflä-
che 1 des Kiessandtagebaus Leegebruch SO zugestimmt. Darüber hinaus wurde auf die
außerhalb des vorliegenden Abschlussbetriebsplans befindliche Verspülbereich verwiesen,
da dort Vorkommen der Flussseeschwalbe festgestellt werden konnten. Im Ergebnis der
Artenschutzrechtlichen Begehung im Frühjahr 2021/15/ wurde für diesen Bereich eine Bau-
zeitenregelung vorgeschrieben, welcher Eingriffe auf den Spülflächen auf den Zeitraum au-
ßerhalb der Brutzeit von Oktober bis Februar beschränkt. Der Verspülbereich liegt außer-
halb des hier zur Zulassung beantragten Geltungsbereichs im Kiessandtagebau Lee-
gebruch SO.

Die endgültige Ufergestaltung des Kiessees erfolgt noch im Zuge der Restauskiesung im
Geltungszeitraum des zugelassenen Hauptbetriebsplanes bis zum Januar 2026. Entspre-
chend der Darstellung in Anlage 4.1 werden die Bereiche entlang der entstandenen Halb-
insel buchtenreicher gestaltet und nach dem Erreichen der Abbaugrenzen modelliert. Die
Gestaltung der Endböschungen erfolgt abbaubegleitend. Dabei werden Böschungsneigun-
gen mit einem Neigungsverhältnis von 1:3 hergerichtet.

3.2.1 Landwirtschaftliche Wiedernutzbarmachung

Wie im Pkt. 3.1 beschrieben, ist die ABP-Fläche im Flächennutzungsplan der Stadt Hohen
Neuendorf als Fläche für den Kiesabbau ausgewiesen. Eine landwirtschaftliche Wie-
dernutzbarmachung ist nicht geplant. Östlich an die Teilfläche 1 des Kiessandtagebaus
Leegebruch SO grenzen landwirtschaftliche Nutzflächen an.

3.2.2 Forstwirtschaftliche Wiedernutzbarmachung

Wie im Pkt. 3.1 beschrieben, ist die ABP-Fläche im Flächennutzungsplan der Stadt Hohen
Neuendorf als Fläche für den Kiesabbau ausgewiesen. Eine forstwirtschaftliche Wie-
dernutzbarmachung ist nicht geplant.

3.2.3 Oberflächengewässer

Wie im Gliederungspunkt 3.2 beschrieben, erfolgt abbaubegleitend die Herstellung des
Oberflächengewässers. Das Wiedernutzbarmachungskonzept für den Tagebau Lee-
gebruch SO sieht die Herrichtung eines Landschaftssee vor, dessen Hauptfolgenutzung
der Naturschutz und die stille Erholung ist.

Von der gemäß der Umweltverträglichkeitsstudie Stufe 2 /2/ geplante Nutzung als Bade-
Gewässer wird abgesehen. Dazu erfolgten Rücksprachen der SCHWENK Sand & Kies
Nord GmbH & Co. KG mit der Stadt Hohen Neuendorf, die auf das Vorkommen des etwa
300 m entfernten Bernsteinsees verwies. Der Bernsteinsee ist bereits erschlossen und be-
reits touristisch ausgebaut. Für eine weitere Nutzung als Bade-Gewässer innerhalb dieses
Raumes zeigte die Stadt Hohen Neuendorf kein Interesse.

Durch die Rohstoffgewinnung entsteht der Landschaftssee, welcher unter Berücksichtigung
der im Risswerk (Anlage 2.1) dargestellten Sohlenbereiche des Abbaus und Ansatz einer
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Wasserspiegeloberfläche bei 31,07 m NHN Gewässertiefen zwischen 7 und 15 m aufweist.
Der Seewasserspiegel befindet sich etwa 1,5 m unterhalb der Geländeoberkante. Die Ufer-
linien des entstehenden Sees werden geschwungen gestaltet und durch Verspülung von
nicht verwertbaren Feinkornanteilen, Stehenlassen und Abflachung von Pfeilern sowie
durch Ausbuchtungen der Uferlinien Flachwasserbereiche angelegt. Dabei werden die fla-
chen Uferzonen so ausgebildet, dass wechselnde Wassertiefen und wechselnasse Flächen
im Wasserspiegelschwankungsbereich entstehen.

Die Flachwasserzonen werden mit einer Initialpflanzung auf etwa 4 x 300 m versehen. Hier-
für eignen sich Schilf, Seebinsen und Großseggenarten. Die Bepflanzung erfolgt sofort
nach der morphologischen Endgestaltung der Flachwasserzone. Bei der Pflanzung wird
ausgehend vom Niedrigwasserstand auf eine Schräganordnung zur Uferlinie geachtet.
Dadurch kann die jeweilige Art sich bei Wasserschwankungen besser regenerieren /2/. Der
Landschaftssee dient hauptsächlich dem Naturschutz und der stillen Erholung.

Die Darstellung des herzustellenden Gewässerbereichs einschließlich der Flachwasser-
zone mit Initialbepflanzung erfolgt in Anlage 4.1. In Anlage 4.2 des vorliegenden Antrags
erfolgt eine in Ost-West Richtung verlaufende schematische Schnittdarstellung dieses Be-
reiches.

3.2.4 Sonstige Wiedernutzbarmachung und landschaftsgestaltende Maßnahmen

Weidenbepflanzung im Osten des Tagebaus

Die landschaftsgestaltenden Maßnahmen in der Teilfläche 1 umfassen, wie im Gliederungs-
punkt 3.2 beschrieben neben der Gewässerherstellung und der Anlage von Flachwasser-
zonen die naturnahe Weidenanpflanzung im Osten sowie die teilweise Bepflanzung der
Wälle.

Die naturnahe Weidenanpflanzung im Osten der Teilfläche 1 des Kiessandtagebaus Lee-
gebruch SO (siehe Anlage 4.1) erfolgt mit den folgenden Weidenarten:

Ohr-Weide Salix aurita

Bruch-Weide Salix fragilis

Lorbeer-Weide Salix pentandra

Purpur-Weide Salix purpurea

Gemäß Rekultivierungsplan der Umweltverträglichkeitsstudie Stufe 2 /2/ können ca. 50 cm
lange, fingerdicke Äste mit ruhenden Knospen etwa 10 bis 15 cm tief in den Boden gesteckt
oder einjährig bewurzelte Steckhölzer gepflanzt werden. Da es sich um eine Initialpflanzung
handelt, soll der Abstand zwischen den einzelnen Steckhölzern sowie zwischen den Reihen
5 m betragen. Im Bereich der Teilfläche 1 werden etwa 240 Stecklinge angepflanzt.

Weiden zeichnen sich durch tiefgehendes verzweigtes Wurzelwerk aus und bilden rasch
und zahlreich Nebenwurzeln. Sie besitzen große Ausschlagfreudigkeit, so dass die Begrü-
nung schnell erfolgen wird. Sie bieten die erste Pollennahrung für Insekten im Frühjahr,
außerdem sind sie Nahrungsquelle für die Raupen verschiedener Arten.
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Wallbepflanzung an der Südgrenze des Tagebaus

Im Südosten des Tagebaus beginnend entlang der Südgrenze bis zum Bodendenkmal ver-
laufend wird entlang der Wallschüttung auf etwa 10 m Breite ein Gehölzstreifen gepflanzt.

Die Betriebsfläche wird dadurch teilweise abgeschirmt. Eine nennenswerte Einschränkung
der Lagerstätte erfolgt dadurch nicht, da sich die Gehölze größtenteils auf dem Wall befin-
den. Die Bepflanzung erfolgt 3-reihig auf dem Wall mit einer seeseitig vorgelagerten Reihe.
Die einzelnen Gehölze werden ca. 4 m Abstand haben. Dabei ist darauf zu achten, dass
immer mehrere Gehölze der gleichen Art zusammen stehen.

Die Länge des Gehölzstreifens beträgt etwa 380 m östlich der Zufahrt zum Tagebau. Dafür
werden 380 Gehölze benötigt.

Folgende Gehölze finden Verwendung.

Schwarzer Holunder Sambucus nigra SN

Eingriffeliger Weißdorn Crataegus monogyna CM

Schlehe Prunus spinosa PS

Hundrose Rosa canina agg. RC

Eberersche Sorbus aucuparia SA

Sandbirke Betula pendula BP

Heckenpflanzung im Nordosten

Auf dem Wall am nordöstlichen Rand des Tagebaus (siehe Anlage 4.1) in einer Länge von
ca. 90 m wird eine Heckenpflanzung vorgenommen. Sie erfolgt 3-reihig mit einer seeseitig
vorgelagerten Reihe analog der Wallbepflanzung im Süden. Der Pflanzabstand der Ge-
hölze beträgt etwa 4 m. Bei der Anpflanzung wird darauf geachtet, dass immer mehrere
Gehölze der gleichen Art zusammen stehen.

Es werden 70 Gehölze benötigt.

Heckenpflanzung im Osten des Tagebaus

Im Osten des Tagebaus Leegebruch SO wird eine Heckenpflanzung vorgenommen, die
einerseits den Niedermoorbereich vor Betreten schützen und darüber hinaus eine Natur-
schutzfunktion übernimmt.

Weiterhin findet die teilweise Heckenanpflanzung der Wälle mit einheimischen, standortge-
rechten Gehölzarten statt.

Der Aufbau der Hecke erfolgt nach folgenden Kriterien:

Die floristische Zusammensetzung der Straucharten wird vielfältig und standortty-
pisch sein, dadurch ergibt sich eine Vielzahl von Lebensbedingungen auf kleinstem
Raum. Brom- und Himbeeren kommt dabei wegen ihrer langen Blütezeit größere
Bedeutung zur Überbrückung des Blütenengpasses im Hochsommer für zahlreiche
Insektenarten zu. Durch die Verwendung von beerentragenden Gehölzen werden
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und Stauden sollen sich durch anfliegende oder Vögel eingebrachte Samen selbst ansie-
deln.

Die Zustimmung zur vorgeschlagenen Auswahl der Gehölze erfolgte im Zuge einer Vor-Ort-
Begehung der Fläche mit der unteren Naturschutzbehörde des LK Oberhavel. Die Ergeb-
nisse der Begehung sind dem vorliegenden Abschlussbetriebsplan in Anlage 4.3 angefügt.

Mit der Umsetzung der Pflanzarbeiten entsprechend der zuvor genannten Ausführungen
wird nach Zulassung des Abschlussbetriebsplanes eine Fachfirma beauftragt.

Herstellung der Anbindung an die Vorflut

Der im Zuge des Abbaugeschehens entstandene See soll an die Gräben im Norden des
Abbaufeldes Leegebruch SO angeschlossen werden (siehe Anlage 4.1). Damit werden
aquatische Ausbreitungslinien geschaffen und der See in einen Biotopverbund mit dem
Niedermoorbereich, dem Oranienburger Kanal und dem daran östlich anschließenden
Feuchtbereich des Pinnower Sees gestellt.

Sukzession auf Sandrohboden

Wie im Gliederungspunkt 3.1 beschrieben, ist die Anlage einer differenzierten Hangneigung
der Überwasserböschungen geplant. Die Uferrandbereiche sowie Böschungen im Norden
wurden unmittelbar nach der Auskiesung endgestaltet und der natürlichen Sukzession
überlassen. Auf Mutterbodenauftrag wird im Uferbereich verzichtet. Der Ufersaum wird teil-
weise bepflanzt.

Im Südosten des Kiessees verbleibt zudem, wie in Anlage 4.1 dargestellt eine Sukzessi-
onsfläche.

Weitere Wiedernutzbarmachungsmaßnahmen sowie landschaftsgestaltende Maßnahmen
sind in der Teilfläche 1 des Kiessandtagebaus Leegebruch SO nicht vorgesehen.

Im Tagebaugelände Leegebruch SO befinden sich ein bekanntes Bodendenkmal und Bo-
dendenkmalverdachtsflächen (siehe Anlage 4.1). Wie im Gliederungspunkt 3.1 ausgewie-
sen, wurde der Bereich des Bodendenkmals freigehalten (Vermeidungsmaßnahme V9). Bei
dem bekannten Bodendenkmal „Velten 2“ handelt es sich um einen Wertplatz der mittleren
Steinzeit, der aus einer oberflächennahen Ansammlung von Feuerstein besteht. Das Bo-
dendenkmal liegt am Südrand des Abbaufeldes und ist vom Abbau nicht betroffen. Der
originäre Oberflächenzustand einschließlich der Mutterbodenschicht blieb erhalten. Auf den
im Norden liegenden Bodendenkmalverdachtsflächen wurde in Abstimmung mit der zustän-
digen Fachbehörde eine Bodendenkmalprospektion durchgeführt. Das ausführende Archä-
ologie Büro BNB hat im Ergebnis der Prospektion die geforderte Abschlussdokumentation
GV 2000:200/1p und GV 1999:196 vom 13.06.2002 an die Fachbehörde weitergeleitet. Die-
ser Bereich ist bereits abgebaut. Bodendenkmale wurden nicht entdeckt.

3.3 Flächenbilanz

Die beantragte ABP-Fläche nimmt eine Fläche von ca. 20,6 ha ein (Anlage 1.2). Die Teil-
fläche 1 befindet sich in innerhalb des Flurstücks 267, Gemarkung Borgsdorf, Flur 4. Dieses
Flurstück wird durch den Tagebau Leegebruch SO komplett beansprucht. Der Flächenanteil
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der Teilfläche 1 am Flurstück 267 beträgt etwa 53°%. Der restliche Anteil des Flurstücks
befindet sich durch den Fortbetrieb des Tagebaus weiterhin in Nutzung der Antragstellerin.

Entsprechend der Darstellung in Anlage A1.3 befindet sich das Flurstück 267 in der Verfü-
gungsgewalt der SCHWENK Sand & Kies Nord GmbH & Co. KG.

Die Darstellung der geplanten Wiedernutzbarmachung erfolgt in Anlage 4.1.

3.4 Böschungsaufbau und Standfestigkeit

Die Böschungen im Kiessandtagebau Leegebruch SO werden basierend auf der Rekulti-
vierungsplanung in einem Verhältnis von 1 : 3 (Böschungswinkel von 18°) hergerichtet und
endgestaltet. Im RBP /1/ sind unter Pkt. 4.6 detaillierte Angaben zur Standsicherheit und zu
den Vorgaben der Landschaftsplanung für die Folgenutzung aufgeführt. Im Norden wurden
bereits die Uferrandbereiche sowie Böschungen als bleibende Endböschungen in einem
Verhältnis von 1 : 3 (18°) modelliert.

Die mit dem Schwimmbagger herzustellende Unterwasserböschung weißt eine maximale
Böschungshöhe von 12 m auf. Bei Arbeiten in der Nähe von Böschungen wurden die fest-
gelegten Sicherheitsabstände, Sicherheitsvorkehrungen und Verhaltensregeln gemäß Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzdokument eingehalten.

3.5 Verbringung bergbaueigener Materialien / Einbau bergbaufremder Materialien
(Abfälle)

Im Zuge der Umsetzung der Wiedernutzbarmachungsmaßnahmen im Kiessandtagebau
Leegebruch SO in der Teilfläche 1 erfolgt kein Einbau von bergbaufremden Materialien. Die
Endböschungsgestaltung und Herrichtung der Flachwasserzonen wie im Pkt.3.2.3 be-
schrieben und in Anlage 4.1 dargestellt, erfolgt mit bergbaueigenem Material.

3.5.1 Erfordernis der Verbringung von Materialien

Wie im Gliederungspunkt 3.2.3 beschrieben, werden innerhalb der Teilfläche 1 des
Kiessandtagebaus Leegebruch SO keine tagebaufremden Materialien verbracht. Die Flach-
wasserzonen werden durch die Verspülung von tagebaueigenen nicht verwertbaren Fein-
kornanteilen hergerichtet.

3.5.2 Angaben zu den eingebrachten / einzubringenden Materialien und Abfällen

Wie im Gliederungspunkt 3.5 beschrieben, werden innerhalb der Teilfläche 1 des Kiessand-
tagebaus Leegebruch SO zur Herrichtung von Flachwasserzonen lediglich tagebaueigene
nicht verwertbare Feinkornanteile verspült.

3.5.3 Einschränkungen der Nachnutzung

Eine Einschränkung der Nachnutzung ist nicht gegeben.

3.5.4 Angaben zum Einbaustandort

Wie im Gliederungspunkt 3.5 beschrieben, werden innerhalb der Teilfläche 1 des Kiessand-
tagebaus Leegebruch SO keine Materialien und Abfälle eingebaut.
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3.5.5 Überwachung / Qualitätsmanagement

Der Einbau von bergbaufremden Materialien erfolgt nicht. Es ist keine Überwachung für die
Verbringung bergbaueigener Materialien in der Teilfläche 1 des Kiessandtagebaus Lee-
gebruch SO erforderlich.

3.6 Zeitplan

Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt nach Endgestaltung der Böschungsbereiche. Zu-
nächst erfolgt die Endgestaltung der Seefläche und Anlage der Flachwasserzonen. Im An-
schluss werden die Initialpflanzungen im Flachwasserbereich, der Weiden sowie die Wall-
bepflanzung im Bereich der Teilfläche 1 des Kiessandtagebaus Legebruch SO durchge-
führt.

Mit dem Abschluss aller erforderlichen Arbeiten in der Teilfläche 1 des Kiessandtagebaus
Legebruch SO ist in einem Zeitraum von ca. 5 Jahren zu rechnen. Die Darstellung der vor-
gesehenen Arbeiten erfolgt in der Anlage 4.1 dieses Antrags.

Nach Abschluss der Arbeiten wird eine Abschlussdokumentation als Voraussetzung für die
Beendigung der Bergaufsicht gemäß § 69 Abs. 2 BBergG erarbeitet und dem LBGR Bran-
denburg vorgelegt.

3.7 Eingesetzte Arbeitsmaschinen und Transportgeräte

Für die Arbeiten zur Endgestaltung der geschwungen gestalteten Seeufer kommen die zwei
im Tagebau eingesetzten Radlader zum Einsatz. Die Radlader dienen auch zu Verlade-
und Transportarbeiten im Tagebau. Außerhalb der Arbeitszeit werden die Radlader, wie
bisher, im Bereich der Tagesanlagen abgestellt.

Die Geräte unterliegen den Prüfungsintervallen der technischen Prüfbehörde und werden
nach DIN-Norm abgasgeprüft. Sie sind entsprechend den Sicherheitsbestimmungen der
Berufsgenossenschaft ausgerüstet und werden regelmäßig durch diese geprüft. Die Betan-
kung der Radlader mit Dieselkraftstoff wird ausschließlich über einer gesicherten Fläche
mit Auffangwanne im Bereich der Tagesanlagen durchgeführt.

4 Grund- und Oberflächenwasser

4.1 Hydrologische und hydrogeologische Verhältnisse

In der beantragten ABP-Fläche bildet der Nutzhorizont den oberen unbedeckten Grund-
wasserleiter (GWL 1). Der im Liegenden anstehende Geschiebemergel stellt den Grund-
wasserstauer dar. Entsprechend der Karte der oberflächennahen Hydrogeologie (HYK 50-
1) liegt der Grundwasserspiegel im Bereich des Kiessandtagebaus Leegebruch SO bei 31 -
32 m NHN (Abbildung 8).
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Abwägungstabelle | Bauleitplanverfahren PV-Freiflächenanlage Pinnow (Bebauungsplan Nr. 72 „Solarpark
Pinnow, Stadtteil Borgsdorf" und Änderung des Flächennutzungsplans Nr. 026/2022) | DiPlanungBeteili-
gung Bauleitplanung

Nr.: 1000 Details
eingereicht am: Verfahrensschritt: Frühzeitige Beteiligung Öffentlichkeit - § 3 (1) BauGB
23.08.2024 Einreicher*in/Institution:Privatperson

Name des/der Ein-
reicher*in:
Adresse:
Im öffentlichen Be-
reich anzeigen:

Muss überprüft werden

Dokument: Gesamtstellungnahme

Stellungnahme Abwägung / Empfehlung
Sehr geehrte

Als Einwohner von Borgsdorf und regelmaessiger
Nutzer des Radweges am Oranienburger Kanal (zu
Sport- und Erholungszwecken), sowohl als Exper-
te im Bereich Nachhaltigskeitsnormen (z.B. ISO
14001), moechte ich einige Anmerkungen zu dem
geplanten Vorhaben einreichen.
In Betracht des Umweltgutachtens and der resul-
tierenden Massnahmen zum Umwelt- und Arten-
schutz, die bei der Informationsveranstaltung am 16.
Juli 2024 umrissen wurden, moechte ich folgende
Punkte erwaehnen:

• Es waere wuenschenswert, wenn die
Stadt Hohen Neuendorf alsTeil ihrer An-
forderungen an die Betreiber des So-
larparks eine ISO 14001-Zertifizierung
einschliessen. ISO 14001 ist weltweit
das meistgenutzte Umweltmanagement-
system und versichert eine strategische
und kontinuierliche Umsetzung von Um-
weltschutzzielen durch die jeweilige ISO
14001-zertifizierte Organisation.

• Der Betreiber sollte einen Biodiversitaetsmanagement-
Plan erstellen, der die langfristigen Arten-
schutzziele und deren konkrete Umset-
zung, sowie das Monitoring beschreibt.
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Fuer das Monitoring der Auswirkungen
des Vorhabens auf die Artenvielfalt soll-
ten vom Betreiber Mittel zur Verfuegung
gestellt werden und moegliche Partner-
schaften (z.B. mit NABU) aufgestellt wer-
den.

• Ein solcher Biodiversitaetsmanagement-
Plan waere besonders im Rahmen von
ISO 14001 einer ISO 14001-Zertifizierung
wuenschnswert.

• Die geplante Ausparung eines 100 Me-
ter breiten Korridors am Kanal entlang
ist wuenschenswert, jedoch erscheint die
festgesetze Breite des Korridors willkuer-
lich. Der Korridors sollte den Kontouren
der Landschaft angepasst werden, um
das Landschaftsbild und Moeglichkeiten
zur Naehe zur umliegenden Natur und die
damit einhergehenden Erholungseffekte,
weitestgehend zu erhalten. So sollte z.B.
der Korridor mindestens vom Kanal bis zu
den gegenueberliegenden Baumgrenzen
reichen. Die existierenden Baumgrenzen
sollten ausserdem erhalten werden.

• Eine weitestmoegliche Flaeche in der
Naehe des Naturschutzgebiets auf der
anderen Seite des Kanals waere auch
dem Erhalt als Nahrungsquelle und Le-
bensraum fuer die Vielzahl von Voegeln
und anderen Tieren dienlich. Die Beob-
achtung von Voegeln wie Kranichen, Sto-
erchen und Gaensen macht einen gros-
sen Teil des Reizes dieses Gebiets fuer
uns Nutzer aus.

• Es ist erstrebenswert, dass der Ortsteil
Borgsdorf fuer die zu erwartenden Be-
eintraechtigungen und fuer die Bereitstel-
lung der geforderten Flaeche kompen-
siert wird. Dies koennte u.A. in der Form
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eines Beitrags zur CO2 Neutralitaet der
Stadt geschehen in dem die Solarparkbe-
treiber Solaranlagen fuer oertliche Schu-
len und Gemeindegebaeude finanziert
und installiert. Die bestehende Erperti-
se des Betreiber wuerde dadurch effektiv
durch die Stadt genutzt und langfristige
Vorhaben der Gemeinde fuer dezentrale
Energiegewinnung koennten damit um-
gesetzt werden.

• Die Stadt Hohen Neuendorf sollte aus-
serdem eine langfristige Gewinnbeteilung
anstreben. Des Weiteren sollten die An-
wohner die Moeglichkeite haben, Teilha-
ber des Solarpark zu werden.

Vielen Dank fuer die Beruecksichtigung meiner
Kommentare.
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Sehr geehrte Damen und Herren,  

wir haben Ihr Schreiben dankend erhalten. 

Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Planverfahren 
Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. 
 
Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationslinien der Telekom.  
 
Für zukünftige Erweiterung des Telekommunikationsnetzes sind in allen Verkehrswegen geeignete und 
ausreichende Trassen für die Unterbringung der Telekommunikationslinien der Telekom vorzusehen. 
 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit den 
Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der 
Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH unter der 
nachfolgenden E-Mail-Adresse so früh wie möglich, mindestens 3 Monate vor Baubeginn zu beantragen: 

 

 
 
 
 
 

Stadtverwaltung Hohen Neuendorf 
FB 5 Bauen 
Oranienburger Straße 2 
16540 Hohen Neuendorf 

 

Schreiben vom 15.07.2024 
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Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 72 „Solarpark Pinnow, Stadtteil 
Borgsdorf“ der Stadt Hohen Neuendorf - frühzeitige Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches (BauGB) 

Sehr geehrter , 

Ihr Schreiben haben wir dankend erhalten. 

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, dass sich im Plangebiet derzeit 
keine von der 50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen (z. B. Hochspan-
nungsfreileitungen und -kabel, Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie Ver- 
und Entsorgungsleitungen) befinden oder in nächster Zeit geplant sind.  

Informationshalber möchten wir mitteilen, dass sich Ihr Vorhaben im Bereich des ge-
planten Vorhabens M628a gemäß Netzentwicklungsplan befindet. Weiterführende In-
formationen können Sie folgender Internetpräsenz entnehmen https://www.netzent-
wicklungsplan.de/sites/default/files/2024-04/NEP 2037 2045 V2023 An-
hang_2E_Aktualisierung_April_2024.pdf. 

Zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung äußern wir uns als Leitungs-
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oreferenzierten Geodatenaustauschformat (vorzugsweise Shapefiles oder kml-Datei). 
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GDMcom GmbH  |  Maximilianallee 4, 04129 Leipzig

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

Unser Zeichen PE-Nr.: 08388/24
Reg.-Nr.: 00141/23

PE-Nr. bei weiterem 
Schriftverkehr bitte unbedingt 
angeben!

Plan und Recht GmbH 
Karl Wucherpfennig 
Oderberger Straße 40 
10435 Berlin

Datum 30.07.2024

Bebauungsplan Nr. 72 "Solarpark Pinnow, Stadtteil Borgsdorf" der Stadt Hohen 
Neuendorf - frühzeitige Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB, Stand März 2024

Ihre Anfrage/n 
vom: an: Ihr Zeichen:

E-Mail 03.07.2024 GDMCOM

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre oben genannte/n Anfrage(n), erteilt GDMcom Auskunft zum angefragten Bereich für 
die folgenden Anlagenbetreiber:

Anlagenbetreiber Hauptsitz Betroffenheit Anhang
Erdgasspeicher Peissen GmbH Halle nicht betroffen  Auskunft Allgemein
Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-
Sachsen) ¹

Schwaig b. 
Nürnberg nicht betroffen  Auskunft Allgemein

ONTRAS Gastransport GmbH ² Leipzig betroffen  ONTRAS
VNG Gasspeicher GmbH ² Leipzig nicht betroffen  Auskunft Allgemein
Anlagenbetreiber (laut Hinweispflicht)  betroffen Auskunft Allgemein

1) Die Ferngas Netzgesellschaft mbH („FG“) ist Eigentümer und Betreiber der Anlagen der früheren Ferngas Thüringen-Sachsen GmbH 
(„FGT“), der Erdgasversorgungsgesellschaft Thüringen-Sachsen mbH (EVG) bzw. der Erdgastransportgesellschaft Thüringen-
Sachsen mbH (ETG).

2) Wir weisen darauf hin, dass die Ihnen ggf. als Eigentümerin von Energieanlagen bekannte VNG – Verbundnetz Gas AG, Leipzig, im 
Zuge gesetzlicher Vorschriften zur Entflechtung vertikal integrierter Energieversorgungsunternehmen zum 01.03.2012 ihr Eigentum 
an den dem Geschäftsbereich „Netz“ zuzuordnenden Energieanlagen auf die ONTRAS – VNG Gastransport GmbH (nunmehr 
firmierend als ONTRAS Gastransport GmbH) und ihr Eigentum an den dem Geschäftsbereich „Speicher“ zuzuordnenden 
Energieanlagen auf die VNG Gasspeicher GmbH übertragen hat. Die VNG – Verbundnetz Gas AG ist damit nicht mehr Eigentümerin 
von Energieanlagen.

Diese Auskunft gilt nur für den dargestellten Bereich und nur für die Anlagen der vorgenannten 
Unternehmen, so dass noch mit Anlagen weiterer Betreiber gerechnet werden muss, bei denen weitere 
Auskünfte einzuholen sind!
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Bitte prüfen Sie, ob der dargestellte Bereich den Ihrer Anfrage enthält.

Karte: onmaps ©GeoBasis-DE/BKG/ZSHH

Darstellung angefragter Bereich: 1 WGS84 - Geographisch (EPSG:4326) 52.707829, 13.234052

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Kostenlos mit BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Anlagen: Anhang
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Anhang - Auskunft Allgemein

zum Betreff: Bebauungsplan Nr. 72 "Solarpark Pinnow, Stadtteil Borgsdorf" der Stadt 
Hohen Neuendorf - frühzeitige Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB, Stand 
März 2024

PE-Nr.: 08388/24
Reg.-Nr.: 00141/23

Ferngas Netzgesellschaft mbH (Netzgebiet Thüringen-Sachsen)
VNG Gasspeicher GmbH
Erdgasspeicher Peissen GmbH

Im angefragten Bereich befinden sich keine Anlagen und keine zurzeit laufenden Planungen der/s oben 
genannten Anlagenbetreiber/s.
Wir haben keine Einwände gegen das Vorhaben.

Weitere Anlagenbetreiber

Bitte beachten Sie, dass sich im angefragten Bereich Anlagen Dritter befinden können, für die GDMcom für die 
Auskunft nicht zuständig ist.

GDMcom verweist an dieser Stelle zur Einholung weiterer Auskünfte auf: 

EMB Energie Mark Brandenburg GmbH
Büdnergasse 1
14552 Michendorf

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig. –
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Anhang – ONTRAS Gastransport GmbH

Stellungnahme zum Verfahren

zum Betreff: Bebauungsplan Nr. 72 "Solarpark Pinnow, Stadtteil Borgsdorf" der Stadt 
Hohen Neuendorf - frühzeitige Beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB, Stand März 
2024

PE-Nr: 08388/24
Reg.-Nr.: 00141/23

Die beiliegende Schutzanweisung ist wesentlicher Bestandteil dieser Auskunft und zwingend zu 
beachten.

Im angefragten Bereich befinden sich die folgenden Anlagen des oben genannten Anlagenbetreibers. Die 
Anlagen liegen in der Regel mittig im angegebenen Schutzstreifen (ggf. abweichende Schutzstreifenbreiten 
sind dem Bestandsplanwerk bzw. den digitalen Daten zu entnehmen):

Anlagentyp Anlagenkenn-
zeichen DN

Schutz-
streifen-
breite (in 
m)

Zuständig

210 600 8,00

302 1100 10,00Ferngasleitung (FGL)

84.08 (stillg.) 200 3,00 (1)

ONTRAS Gastransport GmbH | 
Instandhaltungsbereich Ketzin

BF 8288-10 2xPE-DN40 1,00

BF 8543-20 2XPEDN40 1,00

BF 8544-05 2XPEDN40 1,00

Kabelschutzrohranlage/n (KSR) der GasLINE 
mit einliegenden LWL-Kabeln 
(im Schutzstreifen einer FGL)

BF 8545-05 4XPEDN40 1,00

Kabelschutzrohranlage/n (KSR) mit 
einliegenden Steuerkabel (Stk)
(im Schutzstreifen einer FGL)

EF 6141-05 PE-DN40 1,00

GDMcom GmbH|Service KGT Nord | 
Ketzin

Mögliche sonstige Einbauten und Zubehör

Schilderpfahl (SPf), Schilderpfahl mit Messkontakt (SMK), Schilderpfahl mit 
Fernsprechdose (FS); Gas Merk- oder Messstein (G), Mantelrohr/e (MR) mit 
Kontrollrohr/en (KR), glasfaserverstärkte FGL-Umhüllung (GFK), Wassertopf (WT), 
Armaturengruppe/n (S) mit Verbindungsleitung und Ausbläser (A), Isolierstück/e (J), 
Betonreiter (BR), (Kabel-) Schutzrohr/e (SR), Kabelmuffen (KM), Kabelreserve/n (KR), 
Kabel-Unterflurbehälter (KUFB), Kabelmarker (M), Kabelgarnituren, Banderder, 
Gleichrichterschrank

(1)  1,5m beidseitiger, technischer Mindestabstand

Die derzeitige ungefähre Lage dieser Anlagen entnehmen Sie bitte anliegenden Planunterlagen. 
Hinweis: Bestandsunterlagen zu o.g. stillg. Anlagen liegen uns nicht vor. Deren ungefähre Lage entnehmen 
Sie bitte beiliegender Übersichtskarte bzw. dem Planwerk evtl. angrenzender, in Betrieb befindlicher Anlagen.

Die Angaben zur Lage der Anlagen sind so lange als unverbindlich zu betrachten, bis die tatsächliche Lage in 
der Örtlichkeit unter Aufsicht des zuständigen Betreibers/ Dienstleisters festgestellt wurde. Erforderliche 
Suchschachtungen sind durch den Antragsteller/ das Bauunternehmen in Handschachtung auf eigene Kosten 
durchzuführen.

Zum geplanten Vorentwurf bestehen grundsätzlich keine Einwände. Zu beachten sind folgende 
Auflagen und Hinweise:

1. Im Schutzstreifen dürfen für die Dauer des Bestehens der Anlage/n keine baulichen Anlagen errichtet 
oder sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, die den Bestand oder Betrieb der Anlage/n 
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vorübergehend oder dauerhaft beeinträchtigen/gefährden können. Der Schutzstreifen ist jederzeit 
begehbar, befahrbar und sichtfrei zu halten.

2. Die o.g. Ferngasleitungen sind nur teilweise in Ihrer Planzeichnung eingetragen:

a. Wir bitten den Anlagenbestand anhand beiliegender Planunterlagen sowohl in Ihrer 
Planzeichnung zu vervollständigen, als auch den Betreiber in der Begründung zu erwähnen.

b. Zusätzlich zu den beigelegten Planunterlagen können auch Digitale Bestandsdaten 
bereitgestellt werden. Diese erhalten Sie nach Unterzeichnung und Rücksendung der 
beiliegenden Nutzungsvereinbarung an 
Hinweis: Der Bezug von digitalen Bestandsdaten der betroffenen GasLINE Trassen setzt den 
vorherigen Abschluss einer Geheimhaltungsvereinbarung voraus. Sofern Sie die Herausgabe 
der digitalen Daten wünschen, wenden Sie sich bitte in Verbindung mit dieser Stellungnahme 
an folgende Mailadresse: 

c. Der Schutzstreifen o.g. Ferngasleitungen ist in der Planzeichnung als eine mit einem 
Leitungsrecht belastete, nicht überbaubare Fläche darzustellen.

3. Nach derzeitigem Kenntnisstand bestehen folgende Interessenberührungen mit o.g. Anlagenbestand 
bzw. sind denkbar:

a. Kreuzungen und Parallelführungen im Zuge der Technischen Erschließung (z.B. mit Strom)

b. Kreuzungen und Parallelführungen im Zuge der Wegeplanung

c. Erschütterungen (z.B. durch Einbringung der Aufständerung, Wegebau, …)

d. Errichtung von baulichen Anlagen (Photovoltaikanlage, Zaunanlage, …)

e. Sonstige Bauzeitliche Einwirkungen (z.B. Baustelleneinrichtungsflächen, Lagerflächen, …)

f. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

g. Einfriedung des SO PV

4. Bezüglich der Punkte 3a bis 3f verweisen wir auf die beiliegende Schutzanweisung Abschnitte III/1 
bis III/6.
Hinweis: ONTRAS behält sich vor in diesem Zusammenhang eventuell erforderliche Diagnose-
/Sicherungsmaßnahmen am o.g. Anlagenbestand durchzuführen. Die hieraus entstehenden Kosten 
gehen zu Lasten des Bauherren.

5. Mit Bezug auf Punkt 3d ist bei der Planung/Errichtung von Photovoltaikanlagen ein Mindestabstand 
von 10 m beidseitig zur Leitungsachse o.g. aktiver Ferngasleitungen einzuhalten. Die Planzeichnung 
ist entsprechend anzupassen.

6. Mit Bezug auf Punkt 3f sind alle Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft im Bereich des Schutzstreifens sind so zu gestalten, dass dieser jederzeit ohne 
Einschränkungen begehbar, befahrbar und sichtfrei ist. Niveauänderungen und Anpflanzungen im 
Schutzstreifen von Ferngasleitungen sind grundsätzlich unzulässig (vgl. auch Abschnitt III/1 und III/6 
beiliegender Schutzanweisung).

7. Mit Bezug auf Punkt 3g ist eine ständige Erreichbarkeit der o.g. Anlagen durch Personal und Technik 
zu gewährleisten.
Wir empfehlen die Baugrenzen ggf. anzupassen oder alternativ eine ausreichend dimensionierte 
Toranlage beim Ein- und Austrittspunkt der o.g. Anlagen in/aus dem SO PV zu installieren. Der 
ONTRAS ist in diesem Fall Zugang zum Schlüsseldepot der umzäunten PVA zu gewähren.

8. Der oben genannte Anlagenbetreiber ist weiter an der Planung/ dem Verfahren zu 
beteiligen.
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Tel.+
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BIC   |  Deutsche Kreditbank 
Zertifiziert DIN EN ISO 9001  |  ISO/IEC 27001
ISO 45001  |  SCCP  |  DIN 14675  |  
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gdmcom.d

9. Nach Abschluss des Verfahrens ist uns der Beschluss zu übergeben.

Bitte beachten Sie, dass GDMcom nur für einen Teil der Anlagen der GASLINE für eine Auskunft zuständig ist. 
Im angefragten Bereich muss ggf. mit weiteren Anlagen/ Planungen der GASLINE bzw. anderer 
Anlagenbetreiber gerechnet werden. Sofern nicht bereits erfolgt, verweisen wir an dieser Stelle zur Einholung 
weiterer Auskünfte auf:

GasLINE Telekommunikationsnetzgesellschaft deutscher Gasversorgungsunternehmen mbh & Co. KG
über BIL - BUNDESWEITES INFORMATIONSSYSTEM ZUR LEITUNGSRECHERCHE
https://portal.bil-leitungsauskunft.de/login

Mit freundlichen Grüßen
GDMcom GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig.-

Anlagen/ mitgeltende Unterlagen:
Leitungsschutzanweisung
Digitale Daten - Nutzungsvereinbarung

Anlagen/ Pläne:
Übersichtskarte
Grundriss FGL 210 367 - 370
Grundriss FGL 302 470 - 475
Grundriss GASLINE FGL084.08 3 - 5
Grundriss GASLINE FGL302 2 473 - 479
Grundriss STK 2702 21 - 27

Verteiler:
Herr Plan und Recht GmbH

Herr ONTRAS Gastransport GmbH

Frau ONTRAS Gastransport GmbH

Herr ONTRAS Gastransport GmbH

Herr ONTRAS Gastransport GmbH

Herr GDMcom GmbH
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Ganzheitliche Gesamtkonzepte für die Energiewende können dazu beitragen, den Interessen der 
Beteiligten gleichermaßen gerecht zu werden. 
 
Mit Bezug zum LEPro 2007 2 (3) weisen wir darauf hin, dass in ländlichen Räumen ergänzend zu den 
traditionellen Erwerbsgrundlagen neue Wirtschaftsfelder erschlossen und weiterentwickelt werden 
sollen. 
 
Wird dieser Argumentation gefolgt, stellt sich auch die Frage, wie können Flächenressourcen für die 
Lebensmittelproduktion zukünftig gestaltet werden, um die Bodenfruchtbarkeit nachhaltig zu 
verbessern, die Forderungen nach mehr regional erzeugten Produkten erfüllt und Nahrungsmittel für 
die europäische und/ oder nationale Bevölkerung dennoch gesichert werden.  
Wenn nicht die Landwirtschaft- und Obstproduzenten erkennen, unter der Maßgabe, die 
Bodenstrukturen als Naturgut für eine permanent wachsende Weltbevölkerung zu erhalten, wer denn 
dann?  
 
Nach dem HBB- Verständnis kann gleichwohl eine wirtschaftliche Entwicklung auf landwirtschaftlichen 
Flächen erreicht werden, wenn die traditionellen Erwerbsgrundlagen weiterentwickelt werden in 
Richtung Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit durch neue Erkenntnisse aus Wissenschaft und 
Forschung in Verbindung mit Schaffung von Arbeitsplätzen in der Branche selbst. 
Wertschöpfungspotentiale können durch technologische Innovationen und daran anknüpfende 
Produktionspotentiale gerade auch in der Landwirtschaft durch neue Anbaumethoden erschlossen 
und weiterentwickelt werden. Gleichwohl enthält der LEP HR für den Bereich des Standortes für die 
geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage keine Darstellungen und ist damit für Investoren für 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen von besonderem Interesse. 
 
Wir weisen die politischen Entscheidungsträger darauf hin, dass planerische Standortkonzepte mit 
Bebauungsplanungen für erneuerbare Energien grundsätzlich mit kommunalen Energie- und 
Klimaschutzkonzepten abzugleichen sind, um gleichzeitig für Rechtssicherheit abwägungsrelevanter 
Entscheidungen sorgen zu können.  
 
Ob es ein Energie- und Klimaschutzkonzept oder eine Photovoltaikstrategie der Stadt Hohen 
Neuendorf gibt, wird in der Entwurfsvorlage nicht erwähnt.  
 
Aufgrund der Größe, Betriebsdauer und beabsichtigten Einspeisung in das öffentliche Netz wäre eine 
Kooperation mit den lokalen oder regionalen Energieversorgern in Erwägung zu ziehen.  
 
Darüber hinaus fehlt es an Hinweisen für nachhaltige landwirtschaftliche 
Bewirtschaftungsplanungen, da zu einseitig auf Energieproduktion für 30 Jahre einschl. Verlängerung 
abgestellt wird.  
 
Aktuelle Beispiele zur Sicherung der dezentralen regionalen Stromversorgung und Ernährung der 
Bevölkerung in Verbindung der Reduzierung von Transportwegen bei gleichzeitiger Nutzung der 
Flächen für die Erzeugung alternativer Energie durch Photovoltaik (in Anbetracht der 
Raumbedeutsamkeit des Planungsvorhabens) werden im Entwurf nicht benannt. 
 
Beschränkt auf den fachlichen und sachlichen Aufgabenbereich geben wir folgende weitere Hinweise. 
 
Die von uns zu vertretenden Belange werden von der Planung indirekt berührt.  
Der Handel ist eine Wirtschaftsbranche, die gleichfalls ein Abnehmer/ Nutzer von Energie für 
Handelsstandorte in der Stadt Hohen Neuendorf und darüber hinaus ist und zukünftig sein kann.  
Insofern werden Themen wie erneuerbare Energien, Umwelt und Ressourcenschutz als 
Schwerpunkte der Arbeit der Handelsbranche gesehen wie z.B. beim Bau von neuen 
Handelsimmobilien. Zum Zeitpunkt der Errichtung werden die dann vorhandenen technischen 
Möglichkeiten mit bedacht und in Handelsimmobilien verbaut.  
Green Farming/ Green Building-Konzepte z. B. der REWE  
Link: https://www.rewe.de/nachhaltigkeit/nachhaltig-einkaufen/green-farming/  
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Wir geben zu bedenken, dass mit einem weiteren Verbrauch von Flächen der landwirtschaftlichen 
Nutzung, diese nicht endlos vorhanden sind bzw. „quantitativ nachwachsen“ können.  
 
Werden Flächen als „Solarfelder“ umgebaut, sind sie für einen langen Zeitraum (Angabe zur 
Nutzungsdauer 30 Jahre) nur eingeschränkt weiter landwirtschaftlich nutzbar, wenn nicht nach 
Lösungen der am Prozess Beteiligten derart gearbeitet wird, Stromerzeugung und landwirtschaftliche 
Produktion durch neue Erkenntnisse miteinander zu verbinden, um die lokale Wertschöpfung vor Ort 
zu stärken. 
 
Dies könnte in Abstimmung eines städtebaulichen Vertrages zwischen den Beteiligten 
insbesondere in Anbetracht der langen Laufzeit mit vereinbart werden. Ziel sollte sein, die 
Energiekosten für die Verbraucher in der Stadt Hohen Neuendorf und der zugehörigen Stadtteile 
spürbar zu reduzieren.  
 
Der HBB gibt den Entscheidungsträgern die Empfehlung, vorab den Grundsatz (G) 6.1 und das Ziel 
(Z) 6.2 des LEP HR zu bedenken und zu berücksichtigen: 
 
Zitat: LEP HR 
. G 6.1 Freiraumentwicklung  
(1) Der bestehende Freiraum soll in seiner Multifunktionalität erhalten und entwickelt werden. Bei 
Planungen und Maßnahmen, die Freiraum in Anspruch nehmen oder neu zerschneiden, ist den 
Belangen des Freiraumschutzes besonderes Gewicht beizumessen.  
(2) Der landwirtschaftlichen Bodennutzung ist bei der Abwägung mit konkurrierenden 
Nutzungsansprüchen besonderes Gewicht beizumessen. Die Weiterentwicklung von Möglichkeiten 
der Erzeugung nachhaltiger ökologisch produzierter Landwirtschaftsprodukte ist in Ergänzung zur 
konventionellen Erzeugung von besonderer Bedeutung.  
Z 6.2 Freiraumverbund  
(1) Der Freiraumverbund ist räumlich und in seiner Funktionsfähigkeit zu sichern. Raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen, die den Freiraumverbund in Anspruch nehmen oder neu zerschneiden, 
sind ausgeschlossen, sofern sie die Funktionen des Freiraumverbundes oder seine Verbundstruktur 
beeinträchtigen.  
(2) Ausnahmen von Absatz 1 Satz 2 sind unter der Voraussetzung, dass  
– die raumbedeutsame Planung oder Maßnahme nicht auf anderen geeigneten Flächen 
außerhalb des Freiraumverbundes durchgeführt werden kann und  
– die Inanspruchnahme minimiert wird,  
 
Mit Hinweis auf die zunehmende Orientierung und Nachfrage nach regionalen Produkten bzgl. der 
Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung vor Ort bzw. in unmittelbarer Nähe gibt der HBB die 
Empfehlung, die Absichten der Beteiligten hinsichtlich einer alternativen extensiven landwirtschaftlichen 
Bewirtschaftung zwischen/ unterhalb der Modulreihen weiterhin konkret zu hinterfragen.  
 
Eine Umstellung auf „Mähwiese“, um in Folge des Ablaufes der 30 Jahre einer „Energiegewinnung 
mittels solarer Strahlungsenergie“ dann ggf. wieder als Fläche für Landwirtschaft erneut die 
Folgenutzung im Flächennutzungsplan (FNP) festzusetzen zeigt auch, dass technologische 
Weiterentwicklungen insbesondere in der Landwirtschaft nicht ernsthaft berücksichtigt wurden.  
 
Den Entscheidungsträgern empfehlen wir weitere Informationen des nachfolgenden Links dafür zu 
nutzen: https://www.energynet.de/2021/04/29/agriphotovoltaik/   
 
Inwiefern mit den betreffenden Flächeneigentümern über Alternativen zur Stabilisierung der 
landwirtschaftlichen Betriebsführung und Sicherung von Arbeitskräften im Sinne einer 
fachlichen Begleitung durch Unternehmensberatung/ Wirtschaftsförderung durch die Stadt 
Hohen Neuendorf gesprochen wurde, ist dem HBB nicht bekannt.  

 
 

 





 
 
 
 
 
 

 
 

Dezernat I - Bauen, Wirtschaft und Umwelt 
FB Bauordnung und Kataster 
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Plan und Recht GmbH 
z. H.  
Oderberger Straße 40 
10435 Berlin 

  
 
Direkt für Sie da:  
Raum-Nr.:  
Telefon:  
Telefax:  
E-Mail:  
Adresse: Adolf-Dechert-Straße 1 
 16515 Oranienburg 
 

Aktenzeichen: 

521010-03134/2024/rü 
(Bei Schriftverkehr bitte immer angeben.) 

 
BPL Nr. 72 "Solarpark Pinnow, Stadtteil Borgsdorf" 

 

eingegangen am: 
08.07.2024 

 

08.07.2024 
 

 
 

 
Hauptsitz: Sprechzeiten:  Bankverbindung: 
Adolf-Dechert-Straße 1 Di: 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr Für die E-Mail-Kommunikation  Mittelbrandenburgische Sparkasse 
16515 Oranienburg    beachten Sie bitte die Hinweise IBAN:  
 Abweichende Sprechzeiten anderer Bereiche auf unserer Internetseite BIC:  
 finden Sie auf unserer Internetseite. www.oberhavel.de 
 

 

Landkreis Oberhavel • Adolf-Dechert-Straße 1 • 16515 Oranienburg 

Landkreis Oberhavel 
Der Landrat 

Eingangsbestätigung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Eingang der Unterlagen wird bestätigt. 
 
Der Vorgang ist registriert und wird bearbeitet unter der 
 
   Registriernummer: I/31/24 B1 
 
Ich bin bemüht, den Vorgang bis zum 16.08.2024 zum Abschluss zu bringen. Die Beachtung der 
gesetzlichen Vorgaben bleibt davon unberührt. 
Bei Nachfragen im Schriftverkehr bitte ich Sie, sowohl das oben genannte Aktenzeichen sowie die oben 
genannte Registriernummer stets anzugeben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
im Auftrag 
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Von: @planundrecht.de>
Gesendet: Mittwoch, 30. Oktober 2024 14:36
An: @planundrecht.de
Betreff: WG: Nachricht über das Kontaktformular
Anlagen: KT-Beschluß_0035_von_1985-Stolpe.pdf; KT-Beschluss-0118.1988-

Stolpe.pdf

@oberhavel.de @oberhavel.de>  
Gesendet: Mittwoch, 30. Oktober 2024 14:19 
An: @planundrecht.de 
Betreff: AW: Nachricht über das Kontaktformular 
 
Sehr geehrte Frau , 
 
Anliegend sende ich Ihnen die (sehr schlechte) Kopie der Verordnung des WSG Stolpe aus dem 
Jahr 1985 (Beschluss-Nr.: 0035), die Ergänzung aus dem Jahr 1988 auf  
Grund der Erweiterung (Beschluss- Nr. 0118/1988) sowie der Link zur 
Musterschutzgebietsverordnung des Landes Brandenburg mit den Schutzbestimmungen, welche 
mit Hilfe des § 52 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Wasserschutzgebieten (sofern diese 
noch keine an aktuelle Gefahren angepasste Schutzgebietsverordnung besitzen) Anwendung 
finden: 
  
 https://mluk.brandenburg.de/mluk/de/ueber-
uns/oeffentlichkeitsarbeit/veroeffentlichungen/detail/~01-08-2018-leitfaden-wasserschutzgebiete-
in-brandenburg 
 
Anlage 1.1 für ungeteilte Schutzzonen, wie derzeit in Stolpe noch der Fall (künftig werden sich die 
Schutzzonen dann voraussichtlich aufteilen in die SZ III A und III B) 
Anlage 1.2 für geteilte Schutzzonen 
 
Das Planungsgebiet befindet sich derzeit zum größten Teil innerhalb der Trinkwasserschutzzone 
III des o.g. Wasserschutzgebiets und wird sich nach derzeitigem Kenntnisstand künftig 
größtenteils innerhalb der Trinkwasserschutzzone III A und III B befinden. Grundsätzlich werden 
die Schutzbestimmungen in Richtung der Brunnenfassungen innerhalb von 
Wasserschutzgebieten strenger. 
 
Wenn Sie Fragen zu den darin enthaltenen Schutzbestimmungen haben, stehe ich Ihnen zur 
Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Landkreis Oberhavel 
FD Wasserwirtschaft 
Telefon: 03301 601-6022 
URL: www.oberhavel.de 

                     

 



 

Besucheranschrift: Hauptsitz: 

Von-Schön-Straße 7 03050 Cottbus            Tel: +              Fax: +  Seeburger Chaussee 2 

14476 Potsdam 

OT Groß Glienicke 

 

 

  LAND BRANDENBURG Landesamt für Umwelt 

Abteilung Technischer Umweltschutz 2 

 

 

Landesamt für Umwelt 
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Plan und Recht GmbH 

Oderberger Straße 40 

10435 Berlin 

 Bearb.:  

Gesch-Z.:LFU-TOEB-

3700/650+41#295579/2024 

Hausruf: +  

Fax:  +  

Internet:  www.lfu.brandenburg.de  

 

Cottbus, 09.08.2024  

Bebauungsplan Nr. 72 "Solarpark Pinnow, Stadtteil Borgsdorf" Stadt Hohen 

Neuendorf 

Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 

 

Eingereichte Unterlagen: 

 - Anschreiben vom 03.07.2024 

 - Vorhabenbeschreibung  

- Umweltbericht 

 - Planzeichnung, 18.03.2024 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 

Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-

serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes 

gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Um-

welt (LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung wer-

den für die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung 

beiliegende Stellungnahmen der Fachabteilungen Immissionsschutz und Wasser-

wirtschaft übergeben. Die fachliche Zuständigkeit für den Naturschutz obliegt der 

unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Oberhavel. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 
 

 

Dieses Dokument wurde am 09.08.2024 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 



FORMBLATT 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB)
 

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange

Landesamt für Umwelt - Abteilung Wasserwirtschaft 1 und 2

Belang Wasserwirtschaft

Vorhaben
Bebauungsplan Nr. 72 "Solarpark Pinnow, Stadtteil Borgsdorf" der 
Stadt Hohen Neuendorf, Ortsteil Borgsdorf, LK OHV

Ansprechpartner*In:
Referat:
Telefon:
E-Mail:

W13 (Wasserwirtschaft in Genehmigungsverfahren)

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen.

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐

1. Einwendungen 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen)

a) Einwendung

 

b) Rechtsgrundlage

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen)

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen:

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung:

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen
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a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme:

4. Weitergehende Hinweise

☐
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens

☒

Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage

Anlage: Karte zur Lage der Grundwasserbeschaffenheitsmessstelle

Die wasserwirtschaftlichen Belange des LfU gemäß BbgWG § 126 Abs. 3, Satz 3 betreffend 

werden folgende Hinweise gegeben:  

1.  Grundsätzliche Hinweise zu den wasserwirtschaftlichen Belangen

Mit dem Oranienburger Kanal grenzt im Osten ein oberirdisches Gewässer I. Ordnung gemäß § 1 Abs. 
1 Nr. 1 Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) an das Plangebiet. Die Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes sollte beteiligt werden.
Im Plangebiet befinden sich Gewässer II. Ordnung. Die Pflicht der Unterhaltung obliegt nach § 79 Abs. 
1 Nr. 2 BbgWG den Unterhaltungsverbänden. Sofern noch nicht erfolgt, sollte der zuständige 
Unterhaltungsverband beteiligt werden.
Das Plangebiet schließt Gewässerrandstreifen ein. Das WHG enthält mit dem § 38 eine Vorschrift zum 
Schutz von Gewässerrandstreifen. Die Vorschrift regelt die Zweckbestimmung von 
Gewässerrandstreifen (Absatz 1), die räumliche Ausdehnung (Absätze 2 und 3) und die in den 
Gewässerrandstreifen geltenden Verbote (Absätze 4 und 5).
Im Planbereich liegen kleinere Flächen mit teils sehr mächtigen Mooren. Beeinträchtigungen sind zu 
minimieren. 

2.   Gewässerkundliche Messstellen 

     (Rechtsgrundlage: siehe insbesondere BbgWG § 126 (3), Satz 3, Punkt 1) 

Es befindet sich im Flurstück 249 der Flur 4 des Plangebietes eine 
Grundwasserbeschaffenheitsmessstelle (Borgsdorf Kieswerk OP -  MKZ 32455006), die auch 
Grundlage der EU-Berichterstattung des Landes Brandenburg ist (siehe Anlage). Bei Vorhaben / 
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Baumaßnahmen, die die Messstelle bzw. die Zugänglichkeit der Messstelle mit Laborfahrzeugen 
betreffen, ist eine Abstimmung mit dem LfU, Referat W15 (Referat „Altlasten, Bodenschutz, 
Grundwassergüte“, erforderlich. 

Dieses Dokument wurde am 06.08.2024 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig.
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Karte zur Lage der Grundwassermessstellen

Nutzungsbedingungen des LfU Brandenburg

Der Kartenhintergrund dieses Ausdrucks beinhaltet Geobasisinformationen der Landesvermessung und
Geobasisinformation Brandenburg.
Dieser Kartenausdruck stellt keine rechtsverbindliche Auskunft dar. Er kann zur internen Verwendung
oder zum eigenen nicht kommerziellen Gebrauch kostenfrei genutzt werden. Für jede weitere
Verwendung richten Sie Ihre Anfrage an den Kundenservice der LGB kundenservice@geobasis-bb.de.

Lizenztext der Ebenen

Hochwasserrisikogebiete (HQ extrem), Daten des LfU, nur für den internen Gebrauch, Stand:
27.01.2014
Daten des Landesamts für Umwelt Brandenburg
Seewasserkörper für WRRL: Daten des LfU, Stand: 10/2020
Fließgewässerwasserkörper für WRRL: Daten des LfU, Stand: 10/2020
Der Kartenhintergrund dieses Ausdrucks beinhaltet Geobasisinformationen der Landesvermessung und
Geobasisinformation Brandenburg.
Dieser Auszug ist urheberrechtlich geschützt.
Er stellt keine rechtsverbindliche Auskunft dar und darf nicht als amtlicher Auszug verwendet werden.

Legende

20240516_TÖB_Messstelle
n_W15.shp
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einander so zugeordnet werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen (§§ 1 und 3 BImSchG) auf 
schutzwürdige Nutzungen weitgehend vermieden und neue Konfliktlagen ausgeschlossen werden. 
 
Bei der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage handelt es sich um eine nicht 
genehmigungsbedürftige Anlage im Sinne des BImSchG. Somit gelten die §§ 22 ff. BImSchG. Von den 
geplanten Anlagenteilen gehen bei üblicher Nutzung Emissionen aus (Lärm, Blendwirkung), die 
geeignet sind, in angrenzenden schutzwürdigen Gebieten zu Überschreitungen von Grenz-, Richt- oder 
Orientierungswerten zu führen. 
 
Lärm 
Geräuschemissionen bei Photovoltaik-Freiflächenanlagen werden durch technische Anlagen wie z. B. 
Speicherkomponenten, Wechselrichterstationen und Transformatoren hervorgerufen. Sie können 
mitunter Schallleistungspegel von 80 dB(A) erreichen. Je nach Entfernung dieser Anlagen zu den 
Immissionsorten, kann es zu Beeinträchtigungen durch Lärm kommen. Auch die Anzahl der 
Einzelkomponenten ist dabei von Belang. 
 
Aufgrund des Abstands des Plangebietes von ca. 200 m zur schutzwürdigen Wohnbebauung der 
Ortslage Pinnow sind Beeinträchtigungen durch Lärmimmissionen der geplanten PV-Freiflächenanlage 
vermutlich nicht zu erwarten. In einer Entfernung von etwa 100 m östlich des Geltungsbereichs der 
Änderungsfläche befindet sich eine Bungalowsiedlung am Haveleck, bei der Lärmbeeinträchtigungen 
nicht von vornherein ausgeschlossen werden können. 
 
Im Umweltbericht sind Aussagen zu den Auswirkungen der Lärmemissionen der Anlage auf das 
Schutzgut Mensch zu treffen und zu bewerten, insbesondere unter Berücksichtigung des 
Lärmaktionsplans der Stadt Hohen Neuendorf, der für Teile der Änderungsfläche „ruhige Gebiete“ 
vorsieht. 
 
Blendwirkung 
Gemäß der Licht-Leitlinie3 kann eine erhebliche Belästigung im Sinne des BImSchG durch die maximal 
mögliche astronomische Blenddauer unter Berücksichtigung aller umliegenden Photovoltaikanlagen 
vorliegen, wenn diese mindestens 30 Minuten am Tag oder 30 Stunden pro Kalenderjahr beträgt. Bei 
der Beurteilung sind Immissionsorte kritisch, wenn sie vorwiegend westlich oder östlich einer 
Photovoltaikanlage liegen und weniger als ca. 100 m von dieser entfernt sind. 
 
Im vorliegenden Fall können Blendwirkungen auf die Bundesautobahn A10 sowie die Bundesstraße 
B96 aufgrund des Abstands zur westlichen Grenze des Änderungsbereichs sowie der räumlichen Lage 
vermutlich ausgeschlossen werden. Eine Beeinträchtigung der in einer Entfernung von etwa 100 m 
östlich des Geltungsbereichs der Plangebietsfläche gelegenen Bungalowsiedlung am Haveleck ist 
jedoch nicht auszuschließen. 
 
Im Umweltbericht sind die Umwelteinwirkungen der Anlage in Bezug auf mögliche Blendwirkungen 
darzustellen und zu bewerten. 

                                                           
3 Leitlinie des Ministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg zur Messung und 
Beurteilung von Lichtimmissionen (Licht-Leitlinie) vom 16. April 2014, Amtsblatt 21_14 (S. 691-704) 
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Schutzanspruch 
Da sich innerhalb des Plangebietes keine schutzwürdige Bebauung im Sinne des BImSchG befindet, 
entfällt ein Schutzanspruch hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes. 
 
In einem relevanten Abstand zum Plangebiet befinden sich derzeit keine mir bekannten Anlagen, 
welche der 12. BImSchV4 unterliegen. Weitergehende Angaben zu den Belangen des Störfalls sind 
somit nicht erforderlich. 
 
Planzeichnung 
Die grünordnerischen Festsetzungen unter Punkt 3. beinhalten als textliche Festsetzung TF 7 unter der 
Kennzeichnung „k“ begrünte Abstandsflächen zur Bundeswasserstraße, die als Maßnahme zur 
Kompensation von Eingriffen zu erhalten und zu entwickeln sind. Meines Erachtens sollte hier die 
Schraffur angepasst werden, da sie nicht mit der Legende übereinstimmt. 
 
3. Fazit 
Im Umweltbericht sind die anlage- und betriebsbedingten Umwelteinwirkungen der geplanten PV-
Freiflächenanlage für die für den Immissionsschutz relevanten Schutzgüter Klima und Luft sowie 
Mensch und menschliche Gesundheit darzustellen und zu bewerten. Insbesondere sind vertiefende 
Angaben zu möglichen Lärmbeeinträchtigungen und Blendwirkungen auf die Bungalowsiedlung am 
Haveleck sowie Angaben zur Verträglichkeit des Vorhabens unter Berücksichtigung des 
Lärmaktionsplans der Stadt Hohen Neuendorf erforderlich. 
 
Das LfU, Abteilung Technischer Umweltschutz 2, ist in das weitere Planverfahren einzubeziehen. Die 
vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre 
Gültigkeit. Das Ergebnis der Abwägung durch die Kommune ist entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB 
mitzuteilen. 
 

 
 

 
Dieses Dokument wurde am 09.08.2024 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 

 
 

                                                           
4 12. BImSchV - Störfall-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. März 2017 (BGBl. I S. 483), die zuletzt 
durch Artikel 107 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist 
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Landesbetrieb 

Forst Brandenburg 

 

 

Die Waldfläche befindet sich in der Wasserschutzzone III, welche jedoch kein Ver-

sagungsgrund für das geplante Projekt darstellt. Andere Waldfunktionen sind in der 

forstlichen Rahmenplanung – hier die Waldfunktionenkartierung 2021 – nicht aus-

gewiesen. Der Bewaldungsprozent der Gemarkung Borgsdorf beläuft sich auf 60%.  

 

Es ergeht vorsorglich der forstbehördliche Hinweis, dass die Abstände der neu zu 

erstellenden Solarmodule zu den angrenzenden, bereits vorhandenen Waldflächen 

so weit entfernt sein sollen, dass damit Gefahrenübergänge sowohl aus dem Wald 

heraus (bei Sturm umstürzende Waldbäume, Waldbrand) als auch vom Baufenster 

auf den Wald übergehend (Anlagenbrand) weder den Wald als auch die Solarmo-

dule beschädigen können. 

 

Zu geringe Abstände der Solarmodule zu angrenzenden Waldflächen ergeben 

keine Haftungsansprüche der Betreiber gegenüber den Waldbesitzern hinsichtlich 

Beschattung und eventueller Sturmschäden. Aus der Unterschreitung diesbezügli-

cher Abstandsmaße lassen sich auch keine nachträglichen Forderungen ableiten, 

dass Waldbäume zu fällen sind, um eine Beschattung oder Schäden an den Solar-

modulen ausschließen zu können. 

 

Aus forstbehördlicher Sicht wird dem Vorhaben unter Beachtung des vorangestell-

ten Hinweises zugestimmt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

  

Leiter Forstamt Oberhavel 

 

Dieses Dokument wurde am 15.07.2024 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 

gültig. 
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Von: LFB, Forstamt Oberhavel <FoA.Oberhavel@LFB.Brandenburg.de>
Gesendet: Montag, 15. September 2025 13:38
An: '
Cc:
Betreff: Hinweis Forstamt Oberhavel zum B-Plan 72 Solarpark Pinnow, Stadtteil 

Borgsdorf der Stadt Hohen Neuendorf

Sehr geehrter Herr , 

das Forstamt Oberhavel hat den og. Vorentwurf zum B-Plan 72 insichtlich der Belange des Waldes und Brandschutzes geprüft. Es 
ergehen hierzu folgende Hinweise : 

Ein mittlerer Abstand der Solarpaneele zum Wald von 9 m bis 15 m wird als zu gering bewertet. Die durchschnittliche Baumhöhe 
von Waldbäumen in Brandenburg beträgt 20- 25 m. Bei einem zu geringen Abstand kann es in der Folge zu Problemen der 
Verkehrssicherheit mit Bäumen ( Umstürzende Bäume und Äste ) auf die Zaunanlage oder die Paneele selbst kommen. So 
werden gerade durch Stürme immer wieder Äste sehr weit vom Baum entfernt geschleudert. Technische Defekte am Solarpark 
sowie erhöhte Brandgefahr sind die Folge. Weiterhin nicht unerheblich kann der Schattenwurf des Waldes auf die Paneele sein. 
Die untere Forstbehörde fordert deshalb einen Mindestabstand von 20 m. Die Neuenlage von 3-5 Löschwasserbrunnen erscheint 
aus waldrechtlicher Sicht ausreichend zu sein. 

Freundliche Grüße 
Im Auftrag 

 
Forstamtsleiter 
Landesbetrieb Forst Brandenburg 
Forstamt Oberhavel 
Plötzenstrasse 17  
16775 Löwenberger Land 
Tel: 033051/ 90731 
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Sebastian Kühnel

Von:

Gesendet: Montag, 27. Oktober 2025 14:18
An:
Cc:
Betreff: Bauleitpl. Solarpark Pinnow, Hohen Neuendorf_Stellungnahme zu Ihrer 

Rückfrage bzgl. Karte / Überlagerung mit Betriebsplänen Leegebruch-SO
Anlagen: EMail_25102024.pdf; Seiten aus 250911_Borgsdorf_Begruendung_B-

Plan.pdf

 
 
ich nehme Stellung zu Ihrer mit E-Mail vom 11.09.25 formulierten Anfrage: 
 
die Grenze des Rahmenbetriebsplans des Tagebaus Leegebruch SO überschneidet sich in der von 
Ihnen bezeichneten nordwestlichen Ecke mit dem B-Plan Nr. 72 der Stadt Hohen Neuendorf. 
 
Aus meiner Prüfung sowie Rücksprache mit dem Vorhabenträger geht hervor, dass die Grenze des 
RBP Leegebruch SO sich am ehemaligen Bewilligungsfeld (geometrische Form, wenige Eckpunkte, nur 
geringe Orientierung an Flurstücksgrenzen) orientierte. Das relevante Überlappungsfeld (Flurstücke 
118, 249 und 269 in der Flur 4, Gemarkung Borgsdorf) liegt außerhalb der aktiven bergbaulichen 
Nutzung. Der Bereich wird nicht für betriebliche Zwecke benötigt. 
 
Daher sind aus Sicht des LBGR keine Konflikte zwischen B-Plan- und den Betriebsplaninhalten 
erkennbar. Es bestehen unsererseits keine Einwände gegen das Belassen der entsprechenden Fläche 
im Geltungsbereich des Bebauungsplanes.  
Bitte beachten Sie, dass der Tagebaubetreiber am Verfahren zu beteiligen ist. Eventuell notwendige 
Abstimmungen zur Nutzung der Fläche haben direkt mit dem Tagebaubetreiber zu erfolgen. 
 
Weiterhin kann ich Ihnen mitteilen, dass die seitens des LBGR per E-Mail vom 25.10.2024 erfolgte 
Einschätzung, dass keine Widersprüche von planfestgestellten Festsetzungen der Betriebspläne zur 
Bauleitplanung und keine im Bebauungsplanverfahren abzuwägenden und zu bewältigenden 
Konflikte ersichtlich sind, in diesem Zusammenhang aufrechterhalten wird. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 
 

Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg 
Inselstraße 26 
03046 Cottbus 
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-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: 
Gesendet: Dienstag, 2. September 2025 13:49 
An: 
Betreff: AW: Bauleitpl. Solarpark Pinnow, Hohen Neuendorf: Rückfrage bzgl. Karte in Ihrer 
Stellungnahme Gesch.-Z.: 74.21.53-23-684 

wie besprochen im Anhang die aktualisierte Karte zu o.g. Vorhaben in Hohen Neuendorf z.K. 

und weitern Verwendung.  

Mit freundlichem Gruß 

Im Auftrag 

Administration Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange Landesamt für Bergbau, Geologie und 
Rohstoffe Brandenburg Inselstraße 26 

03046 Cottbus 

LBGR - Wir sind ein Wegbereiter des Wandels 
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Von: >
Gesendet: Freitag, 25. Oktober 2024 13:51
An:
Betreff: AW: Bauleitpl. Solarpark Pinnow, Hohen Neuendorf: Rückfragen zu Ihrer 

Stellungnahme/Kiessandtagebau Leegebruch SO II
Anlagen: SN_LBGR.pdf; Auszug_landschaftsr_Entwkonz.pdf; 

Auszug_Abschlussbetriebsplan.PDF

Sehr geehrter Herr , 
 
zuerst möchte ich mci bei Ihnen für die verspätete Übersendung unserer Antworten 
entschuldigen.  
Die Fragestellungen haben doch einen etwas größeren Rechercheumfang innerhalb unseres 
Hauses  
in Anspruch genommen. 
 
Zur Beantwortung Ihrer Fragen möchte ich Ihnen folgendes mitteilen: 
 
In der Sache ist es so, dass das sog. landschaftsräumliche Konzept von 2014 für sich allein 
keinerlei Verbindlichkeit hat.  
Es muss durch verbindliche Planungen umgesetzt werden. In den Planfeststellungen 2001 und 
2017  
sind keine Maßnahmen aus diesem Konzept innerhalb derjenigen Flächen festgesetzt worden,  
welche hier Gegenstand der Bauleitplanung sind. Aus Sicht des LBGR gibt es deshalb keine im 
Planverfahren abzuwägenden 
und zu bewältigenden Konflikte. Drohende Konflikt der geplanten zu bestehenden Nutzungen 
müsste Schwenk konkret einwenden,  
wenn es Widersprüche von planfestgestellten Festsetzungen zur laufenden Bauleitplanung gäbe.  
Aus Sicht des LBGR ist das nicht ersichtlich. 
 
Ich hoffe wir konnten Ihnen weiterhelfen und die Fragen hinreichend beatworten.  
 
Anlagen:       Kopie Stellungnahme des LBGR vom 14. August 2024 – 74.21.53-23-684 
                        Auszug landschaftsräumliches Entwicklungskonzept Pinnow, 2014 
                        Auszug Abschlussbetriebsplan, Anlage 4.1, 2021 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 

 
Sachbearbeiter 
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe Brandenburg 
Inselstraße 26 
03046 Cottbus 
Tel. +  
Fax: +  
E-mail:  
 
20 Jahre LBGR - Wir sind ein Wegbereiter des Wandels 
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NBB - EUREF-Campus 1–2 - 10829 Berlin

Plan und Recht GmbH

Oderberger Straße 40
10435 Berlin

NBB Netzgesellschaft
Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG
EUREF-Campus 1–2, 10829 Berlin
HRA 37374 B Amtsgericht Charlottenburg

Benjamin Kiesow

EUREF-Campus 1–2, 10829 Berlin
Telefon

www.nbb-netzgesellschaft.de

Berlin, 27.08.2024

Unser Zeichen: 2024-025835_P, Portalnummer 579742
Ihr Schreiben vom 21.08.2024 mit Zeichen Solarpark Pinnow/Borgsdorf

zur Maßnahme Hohen Neuendorf, Haveleck 1B; Solarpark Pinnow: B-Plan 72 und 
parallele FNP-Änderung, Stadt Hohen Neuendorf, frühzeitige TÖB-Bet.

Sehr geehrter Herr ,

die  WGI GmbH wird von der  NBB Netzgesellschaft  Berlin-Brandenburg mbH & Co.  KG
(nachfolgend  NBB  genannt)  beauftragt,  Auskunftsersuchen  zu  bearbeiten  und  handelt
namens und in  Vollmacht  der  NBB.  Die NBB handelt  im Rahmen der  ihr  übertragenen
Verantwortung auch namens und im Auftrag der GASAG AG, der GASAG Solution Plus
GmbH  (GSP),  der  EMB  Energie  Brandenburg  GmbH,  der  Netzgesellschaft  Hohen
Neuendorf Gas mbH & Co.KG, der NGK Netzgesellschaft Kyritz GmbH, der Rathenower
Netz  GmbH,  der  Netzgesellschaft  Hennigsdorf  Gas  mbH,  der  Netzgesellschaft  Forst
(Lausitz) mbH & Co. KG, der Stadtwerke Forst GmbH, der Stadtwerke Bad Belzig GmbH
und der Gasversorgung Zehdenick GmbH.

Es  wird  hiermit  ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  dass  die  in  den  beigefügten
Planunterlagen  enthaltenen  Angaben  und  Maßzahlen  hinsichtlich  der  Lage  und
Verlegungstiefe unverbindlich sind. Mit Abweichungen muss gerechnet werden. Dabei ist zu
beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend geradlinig sind und daher nicht auf
dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus sind aufgrund von Erdbewegungen, auf die
die NBB keinen Einfluss hat, Angaben zur Überdeckung nicht verbindlich. Die genaue Lage
und  der  Verlauf  der  Leitungen  sind  in  jedem  Fall  durch  fachgerechte
Erkundungsmaßnahmen  (Ortung,  Querschläge,  Suchschlitze,  Handschachtungen  usw.)
festzustellen.

NetzinfoBB  -  Die  Service-App  für
unterwegs: www.nbb-app.de
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Im unmittelbaren Bereich der Leitung ist auf den Einsatz von Maschinen zu verzichten und
in Handschachtung zu arbeiten. Die abgegebenen Planunterlagen geben den Bestand zum
Zeitpunkt  der  Auskunftserteilung  wieder.  Es  ist  darauf  zu  achten,  dass  zu  Beginn  der
Bauphase  immer  das  Antwortschreiben  mit  aktuellen  farbigen  Planunterlagen  vor  Ort
vorliegt. Digital gelieferte Planunterlagen sind in Farbe auszugeben. Bitte prüfen Sie nach
Ausgabe die Maßstabsgenauigkeit.  Die Auskunft gilt  nur für den angefragten räumlichen
Bereich und nur für eigene Leitungen der NBB, so dass gegebenenfalls noch mit Anlagen
anderer  Versorgungsunternehmen  und  Netzbetreiber  zu  rechnen  ist,  bei  denen  weitere
Auskünfte eingeholt werden müssen.

Die  Entnahme  von  Maßen  durch  Abgreifen  aus  den  Planunterlagen  ist  nicht  zulässig.
Stillgelegte Leitungen sind in den Plänen nicht oder nur unvollständig enthalten.

Eine Versorgung des Planungsgebietes ist  grundsätzlich durch Nutzung der  öffentlichen
Erschließungsflächen  in  Anlehnung  an  die  DIN  1998  herzustellen.  Darüber  hinaus
notwendige Flächen für Versorgungsleitungen und Anlagen sind gemäß § 9 Abs. 1 BauGB
im Bebauungsplan festzusetzen.

Nach  Auswertung  des  Bebauungsplans/Flächennutzungsplans  und  der  entsprechenden
Begründung ist unsere Leitungsschutzanweisung für alle laut Planwerk betroffenen Anlagen
zu beachten und noch folgendes in die weitere Planung einzuarbeiten:

Bei  Baumpflanzungen  ist  ohne  Sicherungsmaßnahmen  ein  Abstand  zu  Leitungen  von
mindestens  2,5  m  von  der  Rohraußenkante  und  Stromkabel  zu  den  Stammachsen
einzuhalten.  Bei  Unterschreitung  dieses  Abstandes  sind  in  Abstimmung  mit  der  NBB
Schutzmaßnahmen festzulegen. Ein Mindestabstand von 1,5 m sollte jedoch in allen Fällen
angestrebt werden. Bei Unterschreitung dieses Abstandes sind nur flach wurzelnde Bäume
einzupflanzen,  wobei gesichert  werden muss, dass beim Herstellen der Pflanzgrube der
senkrechte Abstand zwischen Sohle Pflanzgrube und Oberkante unserer  Leitungen und
Kabel  mindestens  0,3  m  beträgt.  Weiter  ist  zwischen  Rohrleitung/  Kabel  und  zu  dem
pflanzenden Baum eine PVC-Baumschutzplatte einzubringen. Der Umfang dieser Einbauten
ist  im Vorfeld protokollarisch festzuhalten. Beim Ausheben der Pflanzgrube ist darauf zu
achten, dass unsere Leitungen/ Kabel nicht beschädigt werden. Wir weisen darauf hin, dass
bei  notwendigen Reparaturen an der  Leitung/  Kabel  der  jeweilige Baum zu Lasten des
Verursachers der Pflanzung entfernt werden muss.

In Ihrem angefragten räumlichen Bereich befinden sich Anlagen mit einem Betriebsdruck >
4 bar. Gemäß den Technischen Regeln des DVGW-Regelwerkes sind bei Bauarbeiten in
der Nähe dieser Hochdruck-Erdgasleitung die Bauausführenden vor Ort einzuweisen.

Die Breite des Schutzstreifens beträgt 4 m. Im Schutzstreifen einer Leitung dürfen keine
Gebäude oder baulichen Anlagen errichtet, die Geländehöhe nicht verändert oder sonstige
Einwirkungen  vorgenommen  werden,  die  den  Bestand  oder  den  Betrieb  der  Leitung
beeinträchtigen  oder  gefährden.  Das  Grundstück  muss  zur  Überprüfung,  Unterhaltung,
Instandsetzung oder Änderung der Leitung jederzeit betreten werden können.

Kabelanlagen  sind  in  der  vorgefundenen  Lage  zu  belassen.  Veränderungen  sind
unzulässig.  Werden  Kabelanlagen  beschädigt,  ist  die  NBB  unverzüglich  unter  der
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Telefonnummer  (030)  81876  1890  oder  einsatzplanung@nbb-netzgesellschaft.de,  zu
benachrichtigen. Schäden an der Kabelummantelung werden kostenlos beseitigt, sofern die
NBB vor der Grabenverfüllung Kenntnis erhält.

Sollte der Geltungsbereich Ihrer Auskunftsanfrage verändert werden oder der Arbeitsraum
den dargestellten räumlichen Bereich überschreiten, ist der Vorgang erneut zur Erteilung
einer Auskunft der NBB vorzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Anlagen: 
Plan (Maßstab 1:10000 / Plangröße DIN A4) 
Plan (Maßstab 1:500 / Plangröße DIN A0) 
Leitungsschutzanweisung
Legende
Plan



Leitungsschutzanweisung
Freistellungsvermerk

Entstörungsdienst der NBB

(Zentrale Meldestelle)
 030 787272

Tag und Nacht erreichbar
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1 Vorbemerkungen

Überall in der Erde können Versorgungsanlagen liegen. Eine Beschädigung führt zu
Unterbrechungen der Gasversorgungsanlagen (Gasleitungen, Armaturen, Einrichtungen des
Kathodischen Korrosionsschutzes, Gas-Druckregelanlagen, Schalt- und Messschränke) und der
Kabel der NBB Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbH & Co. KG. Personen, die
Gasversorgungsanlagen beschädigen, befinden sich in unmittelbarer Lebensgefahr.

Achtung: VORSICHT bei Erdarbeiten jeder Art!

Insbesondere bei Aufgrabungen, Baggerarbeiten, Bohrungen, Setzen von Masten und Stangen,
Eintreiben von Pfählen und Spundwänden muss man damit rechnen, auf Gasleitungen und Kabel
zu stoßen und sie zu beschädigen.

Allgemeine Pflichten des Bauunternehmers

Jeder Bauunternehmer hat bei Durchführung der ihm übertragenen Bauarbeiten in öffentlichen
und privaten Grundstücken mit dem Vorhandensein unterirdisch verlegter Versorgungsanlagen
zu rechnen und die erforderliche Sorgfalt zu wahren, um deren Beschädigung zu verhindern.

Die Anwesenheit eines Beauftragten der NBB auf der Baustelle lässt die Eigenverantwortlichkeit
des Bauunternehmers in Bezug auf die von ihm verursachten Schäden unberührt.

Die jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften (z. B. Landesbauordnung, Baugesetzbuch,
Berufsgenossenschaftliche Vorschriften, etc.) und die geltenden Technischen Regelwerke des
DVGW (z. B. GW 118, GW 315, etc.) sind zu beachten.

Erkundigungspflicht

Im Hinblick auf die Erkundigungs- und Sicherungspflicht von Bauunternehmen bei der
Durchführung von Bauarbeiten ist rechtzeitig, vor Beginn der Arbeiten, bei den
Versorgungsunternehmen eine aktuelle Auskunft über die Lage der im Bau- bzw.
Aufgrabungsbereich liegenden Versorgungsanlagen einzuholen. Informationen über die
zuständigen Versorgungsunternehmen der Leitung können beim Grundstückseigentümer bzw.
beim Baulastträger erfragt werden. Im Rahmen von Bauarbeiten, welche die Feldleitungen
berühren oder im Bereich der Feldleitungen durchgeführt werden, ist die Betriebsleitung des
Erdgasspeichers Berlin bereits in der Planungsphase zu beteiligen. (Feldleitungen siehe auch
Kapitel 2.1)

Bei Beginn der Bauarbeiten müssen Pläne neuesten Standes vorliegen. Erkundigungen an anderer
Stelle sind nicht ausreichend. Es spielt dabei keine Rolle, ob in privaten oder öffentlichen
Grundstücken gearbeitet wird.

Lage der Versorgungsanlagen

Angaben über die Lage der Versorgungsanlagen sind unverbindlich und entbinden die bauaus-
führende Firma nicht von der Erkundigungspflicht. Gasleitungen und Kabel der NBB sind ohne
Abdeckung im Erdboden verlegt und haben somit gegen mechanische Beschädigungen keinen
besonderen Schutz.

Armaturen, Straßenkappen und sonstige zur Versorgungsanlage gehörende Einrichtungen
müssen stets zugänglich bleiben. Hinweisschilder oder andere Markierungen dürfen ohne
Zustimmung des Versorgungsunternehmens nicht verdeckt, nicht versetzt oder entfernt werden.
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Versorgungsanlagen dürfen nicht überbaut werden. Dieses gilt auch für fliegende Bauten,
Materiallager, Dauerstellplätze (Container u. a.) und Baumpflanzungen.

Werden Gasversorgungsanlagen oder Warnbänder an Stellen, die in keinem Plan eingezeichnet
sind, angetroffen bzw. freigelegt, so ist die NBB unverzüglich zu verständigen. Die Arbeiten sind in
diesem Bereich zu unterbrechen, bis mit der NBB Einvernehmen über das weitere Vorgehen
hergestellt ist.

Beschädigungen sind sofort der NBB zu melden!

Beschädigungen von Versorgungsanlagen sind sofort dem Entstörungsdienst der NBB mit
Beschreibung des Schadensfalles unter Angabe des Bezirkes bzw. Ortes, Ortsteiles, Straße und
ggf. Hausnummer sowie Art und Umfang der Beschädigung zu melden.

  Meldung: Gasausströmung  030 787272

Wenn eine Gasleitung so beschädigt worden ist, dass Gas austritt, sind sofort alle erforderlichen
Vorkehrungen zur Verringerung von Gefahren zu treffen.

Vorsicht:  Bei ausströmendem Gas besteht Brand- und Explosionsgefahr!
Zündquellen (z. B. offenes Feuer, Schneid- und Schweißarbeiten, alle
elektrischen Geräte, Baustellenbeleuchtung) vermeiden!
Baumaschinen- und Fahrzeugmotoren abstellen!
Nicht rauchen!

Bei Feststellung von stärkerem Gasaustritt oder Gas in Hohlräumen oder Gebäuden sind
zusätzlich Feuerwehr und Polizei zu benachrichtigen.

  Meldung: Gasausströmung im Gebäude  030 787272

Ist Gasgeruch im Haus wahrnehmbar, sind Fenster und Türen zur Durchlüftung zu öffnen. Die
Hausklingel darf nicht betätigt werden (Zündgefahr!).

Wird eine Hausanschlussleitung durch Bauarbeiten angehoben oder aufgrund anderer Umstände
stark beansprucht, können Schäden an den Leitungsanlagen im Haus eintreten. Kann ein Schaden
nicht ausgeschlossen werden, ist eine Überprüfung der Leitungsanlagen durchzuführen.

Auch wenn kein Gasgeruch wahrnehmbar ist, ist der Entstörungsdienst der NBB vorsorglich zur
Überprüfung aller Leitungsanlagen anzurufen und abzufordern.

Werden Gasleitungen stark beschädigt, ist zur Begrenzung des Gasaustrittes zweckmäßig die
Schadenstelle sofort mit Erdboden zu bedecken.
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Strafrechtliche Konsequenzen und Schadenersatzansprüche

Verstöße eines Unternehmens gegen die obliegende Erkundigungs- und Sorgfaltspflicht führen
im Schadensfall zu einer Schadensersatzverpflichtung nach § 823 BGB und können darüber
hinaus auch mit strafrechtlichen Konsequenzen verbunden sein.

2 Leitungsnetz der NBB

Die NBB betreibt ein Gasversorgungsnetz im Hochdruck-, Mitteldruck- und Niederdruckbereich
von ca. 14.200 km in den Dimensionen bis zu DN 1.200 und ca. 360.000 Hausanschlüsse sowie
diverse Gasdruckregelanlagen und andere technische Einrichtungen in den Werkstoffen
Grauguss, Stahl, PVC und Kunststoff (PE 80 und PE 100). Wir weisen daraufhin, dass in der die
Leitung umgebenden 30 bis 50 cm Zone auch mit abzweigenden Rohrstutzen und
Rohrverschlüssen zu rechnen ist.

2.1 Erdgastransport- und Feldleitungen

Im Netzgebiet Berlin sind die Erdgastransportleitungen DN 600 Stahl PN 40 und die
Erdgasfeldleitungen (Unter-Tage-Erdgasspeicher) DN 300 Stahl PN 160 zu beachten.

Die Erdgasfeldleitungen befinden sich in den Stadtbezirken Charlottenburg, Wilmersdorf und
Spandau. In den Straßen Am Postfenn (22 bis Scholzplatz), Scholzplatz - Heerstraße (zwischen
Scholzplatz und Brandensteinweg), Havelchaussee (Bereich Stößenseebrücke einschl.
Böschungsbereiche), Stößensee (Rohrdüker), Brandensteinweg und Glockenturmstraße
(zwischen Heerstraße und Glockenturmbrücke). Die Erdgasfeldleitungen verbinden die
Betriebseinrichtungen des Unter-Tage-Erdgasspeichers miteinander.

Für die mit hohen Drücken betriebenen Erdgastransport- und Feldleitungen, besteht ein
besonderes Sicherheitsbedürfnis. Bevor mit Bauarbeiten in der Umgebung der Erdgastransport-
bzw.  Feldleitungen begonnen werden darf, sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

Nach Versendung der Aufgrabemeldung durch den Auskunftsersuchenden ist vor Baubeginn ein
Ortstermin mit dem zuständigen Bezirksbauleiter zu vereinbaren. In einem Protokoll sind die
Abstimmungen zur örtlichen Lage, zur Bauweise, zum beabsichtigten Bauablauf und den
erforderlichen Schutzmaßnahmen festzuhalten.

Sofern eine Grabenwache als Auflage bereitgestellt werden muss, kann dieses innerhalb einer 10-
Arbeitstagefrist erfolgen. Bei Nichteinhaltung der abgestimmten Verfahrensweise behält sich die
NBB vor, die Bauarbeiten wegen Gefährdung der Erdgastransport- und Feldleitungen zu sperren
und daraus resultierende Mehrkosten vom Verursacher zu berechnen. Die Trassen der
Erdgastransport- bzw. Feldleitungen sind vor Baubeginn und für die Dauer der Baudurchführung
durch den Auskunftsersuchenden zu kennzeichnen. Dieses gilt ausnahmslos für alle
Baumaßnahmen.

Änderungen aus dem festgelegten Protokoll bedürfen einer neuen örtlichen Einweisung durch
den Rohrnetzkontrolleur. Dieses ist ebenfalls protokollarisch festzuhalten. Während der
Durchführung von Baumaßnahmen in der Umgebung der Erdgastransport- bzw. Feldleitungen
sind folgende zusätzliche Schutzmaßnahmen zu beachten:

Innerhalb eines Schutzbereiches von 1,5 m beiderseits der Rohrachse der Erdgastransportleitung
und deren Armaturengruppen, sowie innerhalb eines Schutzstreifenbereiches von 5,0 m
beiderseits der Rohrachse der Feldleitungen und deren Armaturengruppen dürfen Bauarbeiten
jeglicher Art nur bei Anwesenheit eines Beauftragten des Netzbetreibers begonnen und
durchgeführt werden. Bei Mantelrohrpressungen beträgt der Schutzbereich 1,5 m bei der
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Erdgastransportleitung und der Schutzstreifenbereich bei den Feldleitungen 4,0 m jeweils
beiderseits der Rohrachse. Dieses gilt auch für den weiträumigen Bereich der Armaturengruppen.
Hier befinden sich oberirdische Aufbauten (Schränke u. a.), die mit unterirdischen Mess- und
Steuerleitungen verbunden sind.

Zu den Erdgastransport- bzw. Feldleitungen sollen Baumaßnahmen einen möglichst großen
Abstand halten. Die Erdgastransport- bzw. Feldleitungen dürfen bei Aufgrabungen
(ausgenommen Grabenkreuzungen) nicht freigelegt werden. Wenn Kreuzungsbereiche nicht ohne
Arbeitsunterbrechung wieder zu verfüllen sind, müssen die freigelegten Leitungsteile von oben
durch feste Baugrubenabdeckungen und gegebenenfalls seitlich vor Beschädigungen geschützt
werden.

Bei Durchörterungen im Bereich der Erdgastransport- bzw. Feldleitungen sind in Abhängigkeit von
den vorgesehenen Verfahren und Querschnitten Sicherheitsabstände einzuhalten, die auch unter
ungünstigen Bedingungen eine Beschädigung der Leitungen ausschließen. Dieses ist im Vorfeld
mit der NBB abzustimmen; daraus resultierend kann eine offene Kreuzung beauflagt werden.
Erforderlichenfalls wird die NBB die Herstellung von Kontrollschlitzen im gefährdeten Bereich vor
der Leitung als Auflage erteilen.

2.2 Maßnahmen vor Baubeginn

Die Ausführung aller Aufgrabungen und Baumaßnahmen sind der NBB mindestens 14 Tage vor
Baubeginn schriftlich anzuzeigen. Die Aufgrabemeldung ist an Planauskunft@nbb-
netzgesellschaft.de oder per Fax an: (030) 81876 2729 zu senden. Als Nutzer des
Leitungsauskunftsportals unter www.infrest.de kann die Aufgrabemeldung auch direkt über das
Portal versendet werden.

2.3 Maßnahmen während der Baudurchführung

Die Beauftragten der NBB haben das Recht, Baustellen jederzeit zur Kontrolle der
Gasversorgungsanlagen zu betreten und Anweisungen zum Schutz der Anlagen zu geben.

Die NBB hat das Aufsichtsrecht; den Anweisungen ist Folge zu leisten.

Die NBB kann unsachgemäße Sicherungseinrichtungen den Erfordernissen entsprechend
herrichten oder herrichten lassen und festgestellte Schäden selbst beseitigen oder beseitigen
lassen. Die Kosten, sofern die getroffenen Maßnahmen im ursächlichen Zusammenhang mit den
Bauarbeiten stehen, gehen zu Lasten des Bauherrn bzw. der ausführenden Unternehmen.

Bei Verlegungen innerhalb von Ortslagen in öffentlichen Verkehrsflächen sind zu Leitungen der
NBB folgende lichte Mindestabstände einzuhalten:

- bei Parallelführung 0,4 m

- bei Kreuzungen in offener Bauweise 0,2 m

- bei Rohrverbindungen (Muffen und Flansche) mindestens 0,5 m

- bei Parallelverlegungen außerhalb öffentlicher
Verkehrsflächen beträgt der lichte Abstand
zu einer Gashochdruckleitung mindestens 2,0 m

- bei Näherungen an die Erdgastransport-
und Feldleitungen sind Abstandsmaße
protokollarisch festzulegen
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Sollte es aus bestimmten Gründen nicht möglich sein, o. g. Abstände einzuhalten, müssen
besondere Schutzmaßnahmen vereinbart und protokolliert werden. Bei kreuzenden
Starkstromkabeln sind zu den NBB-Anlagen Isolierschutzplatten durch den Verursacher
einzubauen.

Bei Unterschreitung der Abstände aus der GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich von
unterirdischen Versorgungsleitungen“ sind PVC-Baumschutzplatten oder eine Folie mit einer
Mindestwanddicke von 2 mm durch den Verursacher einzubringen.

An Gasleitungen dürfen keine Lasten angehängt werden. Es ist untersagt, Gasleitungen zu
verbohlen oder diese in anderer Weise zu belasten.

Gasrohrnetzanlagen dürfen nicht als Erdungsanlagen (z. B. für Blitzableitungen, Baumaschinen
oder elektrische Anlagen) benutzt werden.

Gasleitungen aus Stahlrohr sind zum Schutz gegen Korrosion (passiver Korrosionsschutz) mit
einer Umhüllung aus bitumengetränktem Gewebe oder Kunststoff (PE) umgeben, die schon bei
geringer mechanischer Beanspruchung beschädigt werden kann.

Alle Hochdruck-Stahlleitungen verfügen über einen aktiven Kathodischen Korrosionsschutz (KKS).

Eine fehlerfreie Rohrumhüllung ist die wichtigste Voraussetzung für die Vermeidung von
Korrosionsschäden. Ebenso gefährdet sind Gasleitungen aus PE-Rohren.
Oberflächenbeschädigungen an PE-Rohren können zum Versagen der Leitungen führen.

Vor dem Verfüllen freigelegter Leitungen hat sich der Bauunternehmer davon zu überzeugen,
dass die Rohrumhüllung bzw. die Oberfläche unbeschädigt ist. Schäden an der Umhüllung von
Stahlleitungen und Oberflächenbeschädigungen an PE-Rohren beseitigt die NBB unverzüglich und
kostenlos, sofern die NBB „Zentrale Meldestelle“ bei Feststellung unverzüglich telefonisch
Kenntnis erhält,  030 787272.

Kabelanlagen sind in der vorgefundenen Lage zu belassen. Veränderungen sind unzulässig.
Werden Kabelanlagen beschädigt, ist die Einsatzplanung der NBB unverzüglich telefonisch unter
 030 81876 1890 zu benachrichtigen. Schäden an der Kabelummantelung werden kostenlos
beseitigt, sofern die NBB „Zentrale Meldestelle“ vor der Grabenverfüllung Kenntnis erhält,  030
787272. Werden Kabelanlagen durchtrennt, wird eine Weiterberechnung nach dem
Verursacherprinzip von Seiten der NBB vorgenommen.

Beim Verfüllen von Baugruben und Gräben sind Gasrohrnetzanlagen (Rohrleitungen und Kabel)
mit geeignetem steinfreiem Boden zu unterstopfen und lagenweise bis 30 cm über Scheitel
einzubetten. Für das Verfüllen von Baugruben und Gräben sind die „Zusätzlichen Technischen
Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen” (ZTV A-StB) der
Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen zu beachten.

Die Benutzung von maschinellen Verdichtungsgeräten ist nur erlaubt, wenn die
Gasrohrnetzanlagen nicht gefährdet werden.

Beim Einbau von Kabelbetonkanälen oder massiven Kabelpaketen ist für die Herstellung von
Gashausanschlussleitungen entsprechend der Tiefenlage der Gasversorgungsleitung ein
mindestens 30 cm hoher Zwischenraum freizuhalten.

Leitungsanlagen müssen eine Überdeckung von mindestens 50 cm aufweisen, um
Beschädigungen zu vermeiden.
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3 Besondere Sicherungsmaßnahmen

Gasrohrnetzanlagen aus Grauguss sind bei der Durchführung von Bauarbeiten bruchgefährdet,
wenn ihr Auflager entfernt bzw. durch Bodensetzungen gestört wird oder starke Erschütterungen
(z. B. Rammarbeiten) einwirken.

Gefährdete Graugussleitungen sind deshalb zu Lasten des Verursachers auszuwechseln. Die
Leitungsauswechselungen müssen vor Baubeginn durchgeführt werden. Das Aufhängen oder
Unterfangen von Leitungen aus Grauguss in Längsrichtung von Gräben ist nicht zulässig.

Unter folgenden Gegebenheiten ist eine Auswechselung von Graugussleitungen erforderlich:

 Wenn Gasleitungen in Längsrichtung geplanter Gräben freigelegt werden müssen oder im
setzungsgefährdeten Bereich liegen und das Auftreten gefährlicher Bodensetzungen nicht
ausgeschlossen werden kann.

 Wenn Aufgrabungen Graugussleitungen bis einschließlich DN 155 kreuzen, die
freizulegende Leitungslänge mehr als 1,50 m beträgt und durch die Aufgrabung der
Leitung das Auflager entzogen wird.

 Wenn bei Baugruben für Tunnelbaumaßnahmen und anderen Bauwerken
Leitungsanlagen freigelegt werden müssen oder im setzungsgefährdeten Bereich liegen.
Die Umverlegung ist möglichst außerhalb des setzungsgefährdeten Bereiches
durchzuführen. Ist dies nicht möglich, sind gegebenenfalls im ungefährdeten Bereich
Absperrvorrichtungen zur Begrenzung möglicher Gefahren bei Leitungsbeschädigungen
einzubauen.

 Wenn bei Ramm- und Sprengarbeiten Graugussleitungen starken Erschütterungen
ausgesetzt sind.

Das Freilegen, Aufhängen oder Unterfangen von Hochdruck-Erdgasleitungen ist auszuschließen.
Sollte dies in Einzelfällen nicht möglich sein, müssen diese Anlagen durch feste Einkastelungen vor
Beschädigungen geschützt werden. Ist dies nicht möglich, sind Laufstege für Inspektionen
vorzusehen. Zur Gefahrenbegrenzung müssen unter Umständen außerhalb der Baumaßnahme
Absperrvorrichtungen eingebaut werden. Erforderlichenfalls sind vor Beginn der Baumaßnahme
Umverlegungen durchzuführen. Die Kosten gehen zu Lasten des Veranlassers.

Gasrohrnetzanlagen (Stahl- und PE-Leitungen) können in Baugruben und Gräben
erschütterungsfrei und isoliert an Stahlkonstruktionen aufgehängt werden. Zur besseren
Verteilung der Auflagerkräfte und Schonung der Rohrumhüllung sind den jeweiligen
Rohrabmessungen angepasste Auflagerkonstruktionen zu verwenden. Die Aufhängung am
Grabenverbau ist nicht zulässig.

Die Aufhängungen dürfen erst entfernt werden, wenn die Leitungen auf einem setzungsfreien
Untergrund aufliegen.

In Bezug auf im Erdreich liegende Tiefenanoden des Kathodischen Korrosionsschutzes sind starke
Erschütterungen durch Ramm- und Sprengarbeiten auszuschließen.

Bei der Errichtung stromführender Anlagen sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen, um den
Eintritt von Fremd- und Streuströmen in Gasrohrnetzanlagen zu verhindern.
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4 Freistellungsvermerk

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den beigefügten Planunterlagen enthaltenen
Angaben und Maßzahlen hinsichtlich der Lage und Verlegetiefe unverbindlich sind. Mit
Abweichungen muss gerechnet werden.

Dabei ist zu beachten, dass erdverlegte Leitungen nicht zwingend geradlinig sind und daher nicht
auf dem kürzesten Weg verlaufen. Darüber hinaus darf aufgrund von Erdbewegungen, auf die das
Versorgungsunternehmen keinen Einfluss hat, auf eine Angabe zur Überdeckung nicht vertraut
werden. Die genaue Lage und der Verlauf der Leitungen ist in jedem Fall durch fachgerechte
Erkundungsmaßnahmen (Ortung, Querschläge, Suchschlitze, Handschachtung o. a.) festzustellen.
Bei nicht bekannter Lage der Leitung ist auf den Einsatz von Maschinen zu verzichten. Die
abgegebenen Planunterlagen geben den Bestand zum Zeitpunkt der Auskunftserteilung wieder.
Es ist darauf zu achten, dass zu Beginn der Bauphase immer das Antwortschreiben mit aktuellen
Planunterlagen vor Ort vorliegt. Die Auskunft gilt nur für den angefragten räumlichen Bereich und
nur für eigene Leitungen, so dass mit Anlagen anderer Versorgungsunternehmen gerechnet
werden muss, bei denen weitere Auskünfte eingeholt werden müssen. Die Entnahme von Maßen
durch Abgreifen aus den Planunterlagen ist nicht zulässig. Stillgelegte Leitungen sind in den
Plänen nicht oder nur unvollständig enthalten.
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Anhang 1
Zusammenfassung der zusätzlichen Maßnahmen zum Schutz der
Erdgastransport- und Feldleitungen

1 Für die mit hohen Drücken betriebenen Erdgastransport- und Feldleitungen, besteht ein
besonders großes Sicherheitsbedürfnis.

Bei unsachgemäßer Behandlung der Erdgastransport- bzw. Feldleitungen besteht für das
Baustellenpersonal Lebensgefahr!

2 Bei Näherungen an die Erdgastransport- bzw. Feldleitungen sind die im Einzelfall schriftlich
von der NBB erteilten Auflagen zu beachten.

3 Zu den Erdgastransport- bzw. Feldleitungen sollen Baumaßnahmen einen möglichst großen
Sicherheitsabstand halten. Die üblichen Sicherheitsabstände zu unterirdischen Leitungen
sind für den Schutz der Erdgastransport- bzw. Feldleitungen nicht ausreichend. Die NBB wird
im Einzelfall besondere Auflagen erteilen.

4 Bevor mit Bauarbeiten in der Nähe der Erdgastransport- bzw. Feldleitungen begonnen
werden darf, sind folgende Maßnahmen durchzuführen:

- Nach Versendung der Aufgrabemeldung ist vor Baubeginn mit dem Bezirksbauleiter
der NBB ein Ortstermin zur Abstimmung der örtlichen Lage, der Bauweise, des
beabsichtigten Bauablaufes und der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zu
vereinbaren.

- Vor Baubeginn ist die Trasse zu kennzeichnen.

- Diese Maßnahmen haben der Bauherr oder dessen Beauftragte zu veranlassen.

5 Während der Durchführung von Baumaßnahmen in der Umgebung der Erdgastransport-
bzw. Feldleitungen und deren Armaturengruppen nebst oberirdischen Aufbauten sind
folgende zusätzliche Schutzmaßnahmen zu beachten:

- Die Trassenkennzeichnung muss für die Dauer der Baudurchführungen erhalten
bleiben.

- Ergeben sich für die im Bau befindlichen Anlagen Trassenänderungen, dürfen diese
erst nach örtlicher Abstimmung mit Beauftragten der NBB durchgeführt werden.

- Innerhalb eines Schutzbereiches von 1,5 m beiderseits der Rohrachse der
Erdgastransportleitung und deren Armaturengruppen, sowie innerhalb eines
Schutzstreifenbereiches von 5,0 m beiderseits der Rohrachse der Feldleitungen und
deren Armaturengruppen dürfen Bauarbeiten jeglicher Art nur bei Anwesenheit eines
Beauftragten des Netzbetreibers begonnen und durchgeführt werden.
Bei Mantelrohrpressungen beträgt der Schutzbereich 1,5 m bei der
Erdgastransportleitung und der Schutzstreifenbereich bei den Feldleitungen 4,0 m
jeweils beiderseits der Rohrachse. Dieses gilt auch für den weiträumigen Bereich der
Armaturengruppen. Hier befinden sich oberirdische Aufbauten (Schränke u. a.), die mit
unterirdischen Mess- und Steuerleitungen verbunden sind.

6  Erdgastransport- bzw. Feldleitungen dürfen bei Tiefbauarbeiten (ausgenommen
Grabenkreuzungen) nicht freigelegt werden. Der Bauausführende hat den
Rohrnetzkontrolleur der NBB rechtzeitig zu informieren und anzufordern. Wenn
Kreuzungsbereiche nicht ohne Arbeitsunterbrechung wieder zu verfüllen sind, müssen die
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freigelegten Leitungsteile von oben durch feste Baugrabenabdeckungen und gegebenenfalls
seitlich vor Beschädigungen geschützt werden.

7  Bei Durchörterungen im Bereich der Erdgastransport- bzw. Feldleitungen sind in
Abhängigkeit von den vorgesehenen Verfahren und Querschnitten Sicherheitsabstände
einzuhalten, die auch unter ungünstigsten Bedingungen eine Beschädigung der Leitungen
ausschließen. Erforderlichenfalls wird der Rohrnetzkontrolleur der NBB die Herstellung von
Kontrollschlitzen im gefährdeten Bereich vor der Leitung als Auflage erteilen. Mit
Durchörterungen, auch wenn es sich um kleinere Bauausführungen handelt, darf erst
begonnen werden, wenn eine Stellungnahme der NBB vorliegt und ein Ortstermin mit
Beauftragten der NBB stattgefunden hat.
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Anhang 2

Zusammenfassung der Sofortmaßnahmen bei Beschädigungen

1 Werden Anlagen des Gasrohrnetzes beschädigt, ist die NBB unverzüglich
fernmündlich zu benachrichtigen,  030 787272.
Es ist hilfreich, wenn bei der Meldung die näheren Umstände so präzise wie möglich
beschrieben werden (z. B. Lage, Art und Umfang der Feststellungen).
Wird stärkerer Gasaustritt wahrgenommen oder Gas in Hohlräumen oder Gebäuden
festgestellt, sind zusätzlich die Feuerwehr und die Polizei zu benachrichtigen.

2 Bei ausströmendem Gas besteht Brand- und Explosionsgefahr; deshalb sind folgende
Sofortmaßnahmen zu ergreifen:

- Sämtliche Zündquellen beseitigen (offenes Feuer, z. B. Schneid- und
Schweißarbeiten, elektrische Geräte, Baustellenbeleuchtung, nicht Rauchen).

- Alle Baumaschinen- und Fahrzeugmotore abstellen.

- Absperren des Gefahrenbereiches und den Zutritt unbefugter Personen verhindern.

- Gegebenenfalls, wenn Gaseintritt in Hohlräumen zu befürchten ist, in der näheren
Umgebung Schachtabdeckungen zur Belüftung unterirdischer Hohlräume öffnen.

- Ist Gasgeruch im Haus wahrnehmbar, Fenster und Türen zur Durchlüftung öffnen und
sofort Feuerwehr und NBB verständigen.

 030 787272 Meldung: Gasausströmung

3 Wird eine Hausanschlussleitung bei Baggerarbeiten angehoben oder aufgrund anderer
Umstände stark beansprucht, können Schäden an den Leitungsanlagen im Haus
eintreten.

Besteht dieser Verdacht, ist der Keller im Bereich der Hauseinführung der Gasleitung auf
Gasgeruch zu überprüfen. Dabei darf nicht die Hausklingel betätigt werden (Zündgefahr!).

Ist Gasgeruch im Haus wahrnehmbar, Fenster und Türen zur Durchlüftung öffnen und
sofort Feuerwehr und NBB verständigen.

 030 787272 Meldung: Gasausströmung im Gebäude

Auch wenn kein Gasgeruch wahrnehmbar ist, ist die NBB zur Überprüfung der Anlagen
aufzufordern.

4 Werden Gasrohrleitungen stark beschädigt, z. B. ausgebrochene Rohrschalen oder
durchstoßene Rohrwandungen, ist es zur Begrenzung des Gasaustrittes zweckmäßig, die
Schadenstelle sofort mit Boden zu überdecken.
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Ich schlage vor, ihre nachstehende E-Mail als Stellungnahme in die Verfahrensakte aufzunehmen. Damit kommt die 
RPG ihrer Pflicht zur Stellungnahme nach. Gem. 5.2 des TöB-Runderlass gilt: „Die Träger öffentlicher Belange sind zur 
Abgabe einer Stellungnahme gegenüber der Gemeinde oder einem nach § 4b BauGB beauŌragten DriƩen 
verpflichtet.“ (hƩps://bravors.brandenburg.de/verwaltungsvorschriŌen/toeb 2020) 
 
Eine verƟeŌe Prüfung Ihrerseits kann dann selbstverständlich im Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 
anhand der vollständigen Entwurfsunterlagen nebst Umweltbericht und umweltbezogener InformaƟonen erfolgen. 
Die RPG wird dazu erneut angeschrieben. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
---------------------------------------- 
 
Plan und Recht GmbH 
     Bauleitplanung 
     Entwicklungsplanung 
     Regionalplanung 
Oderberger Straße 40 
10435 Berlin 
  

 

 
  
GeschäŌsführer 

 

 

 

  
HRB 62449B Amtsgericht CharloƩenburg 
Umsatzsteuer-ID DE185077118 
 
 
Diese E-Mail ist nur für den benannten Empfänger besƟmmt und kann vertrauliche und/oder privilegierte 
InformaƟonen enthalten. Wenn Sie nicht der besƟmmungsgemäße Empfänger sind, unterrichten Sie biƩe den 
Absender. BiƩe lesen, kopieren, nutzen oder offenbaren Sie keine der enthaltenen InformaƟonen und löschen die E-
Mail auf dem/den Computer(n) oder anderen Geräten, auf dem oder denen Sie sie empfangen haben. 
 
This e-mail is intended only to the person or enƟty to which it is addressed and may be confidenƟal and/or 
privileged.  If you are not the intended recipient, please noƟfy the sender and do not read, use, copy or disclose any 
informaƟon contained to others and delete it from the computer(s) or other equipment, on which you received it. 
 
Hinweise zu unseren Datenschutzgrundsätzen finden Sie hier: hƩp://www.planundrecht.de/?site=impressum 
 
 
 

Von:   
Gesendet: Montag, 26. August 2024 14:15 
An:  
Cc:  
Betreff: AW: Frühzeitige Beteiligung B-Plan Nr. 72 und parallele FNP-Änderung, Stadt Hohen Neuendorf 
 
Sehr geehrte  
 



3

aufgrund der derzeiƟgen Arbeitsbelastung und der Priorisierung der Aufstellung des Regionalplans zum Thema 
Windenergienutzung sehe ich mich leider nicht in der Lage, eine regionalplanerische Stellungnahme zur geplanten 
Aufstellung des Bebauungsplans sowie zur parallelen FNP-Änderung abzugeben. Nach kurzer Einsicht in die Lage des 
Geltungsbereichs werden keine regionalplanerisch festgelegten Gebiete durch die Planung überlagert, was 
vermutlich keine erhebliche BeeinträchƟgung der regionalplanerischen Belange zur Folge häƩe. Ich verzichte daher 
auf die Abgabe einer Stellungnahme zu diesen Vorentwürfen. Dennoch biƩe ich um weitere Beteiligung am 
Planverfahren und um InformaƟon über den Planungsfortgang sowie um MiƩeilung der genehmigten Satzung nach 
Abschluss des Beteiligungsverfahrens. 

Mit freundlichen Grüßen 

_______________________________________________________________ 

Regionale Planungsgemeinscha  Prignitz-Oberhavel 

Fehrbelliner Straße 31 

16816 Neuruppin 

www.prignitz-oberhavel.de 

Hinweise zum Datenschutz:   hƩps://www.prignitz-oberhavel.de/datenschutz.html 
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Von: Eigenbetrieb Abwasser 
Gesendet: Montag, 2. Dezember 2024 09:00
An:
Cc: Stadtplanung; 
Betreff: WG: B-Plan Nr. 72 Solarpark Pinnow, Hohen Neuendorf: Rückfragen zu 

Stellungnahme des Eigenbetrieb Abwasser
Anlagen: 48_Wasser_Nord_GmbH.pdf; BO_Pinnower Feldmark_AW.pdf

Sehr geehrte   
anbei wie besprochen unsere erweiterte Stellungnahme zu den Schutzflächen der ADL hinsichtlich des Solarparks 
Pinnow/Borgsdorf. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dipl. Ing. (FH) 
Werkleiter Eigenbetrieb Abwasser 
 
Stadtverwaltung Hohen Neuendorf 
Eigenbetrieb Abwasser 
Gewerbestraße 5-7 
16540 Hohen Neuendorf 
Tel.:        
Fax:        
Mobil:   +49 (162) 2388673 
E-Mail:   
Web:     http://eigenbetrieb.hohen-neuendorf.de 
 
Diese E-Mail kann vertrauliche und rechtlich geschützte Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige 
Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten 
Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet. 
 
This communication is intended solely for the individual/entity to whom it is addressed. It may contain confidential 
or legally privileged information. Any unauthorized disclosure or copying is prohibited and may be unlawful. If you 
have received this communication in error, please notify the sender immediately and delete it from your system. 
 
 
 

Von:   
Gesendet: Donnerstag, 28. November 2024 11:44 
An: Eigenbetrieb Abwasser  
Cc:  
Betreff: WG: B-Plan Nr. 72 Solarpark Pinnow, Hohen Neuendorf: Rückfragen zu Stellungnahme des Eigenbetrieb 
Abwasser 
 
Sehr geehrter Herr , 
  
wie abgesƟmmt nachfolgend die Stellungnahme zum Schutzstreifen der ADL in Pinnow. 
  
Grundsätzlich dienen Schutzstreifen der Ausweisung von Grunddienstbarkeiten in nicht öffentlich gewidmeten 
Flächen. Sie dienen den Schutz der Abwasseranlagen und der Gewährleistung der Zugänglichkeit zum Zwecke von 





 

 

Telefon: Bankverbindung: Geschäftsführer: Amtsgericht Neuruppin HRA 524 
03303 / 53 21-0 Berliner Sparkasse Olaf Bennühr Steuer-Nr.: 053/167/06373 
Entstörungsdienst: IBAN: DE05 1005 0000 2970 0515 00 Sitz der Gesellschaft: Ein Unternehmen der Stadt Hohen Neuendorf, 
0800292 7587 BIC: BELADEBEXXX 16540 Hohen Neuendorf der Gemeinde Glienicke/Nordbahn,  
Telefax:  Gewerbestraße 5-7 des Zweckverbandes „Fließtal“ und der 
03303 / 5321-18   Berliner Wasserbetriebe 

 

 
Betriebsführer der Stadt Hohen Neuendorf (Eigenbetrieb Abwasser) 
 
 
 
Plan und Recht GmbH 
Oderberger Straße 40 
10435 Berlin 
 
 
 
 
 

 
 

Betreff: B-Plan Nr. 72 "Solarpark Pinnow, Stadtteil Borgsdorf" 
Bestandsauskunft 2024-000348 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in dem von Ihnen benannten Bereich befinden sich Anlagen der Stadt Hohen Neuendorf 
Eigenbetrieb Abwasser im öffentlichen Straßenraum. Dem beigelegten Plan können Sie die 
Lage der Schmutzwasseranlagen für das oben genannte Vorhaben entnehmen. Es wird 
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in den Plänen und Listen enthaltenen Angaben und 
Maßzahlen hinsichtlich Vollständigkeit, Lage und Verlegungstiefe unverbindlich sind. Die 
genaue Lage der Leitungen ist vor Baubeginn durch Suchschachtungen festzustellen 
 
Die Zugänglichkeiten der Schmutzwasseranlagen des Eigenbetrieb Abwasser sind zu jeder 
Zeit zu gewährleisten. Nach Prüfung Ihrer Planunterlagen haben wir im Hinblick auf die 
Belange des Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf, unter Beachtung der 
Vorschriften zum Schutz der Entwässerungsanlagen, keine Einwände zum Vorhaben.  
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin das Arbeiten an den Schmutzwasseranlagen allein durch 
den Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf auf Kosten des Veranlassers 
durchgeführt werden. Eigenmächtige Veränderungen an den Entwässerungsanlagen durch 
Dritte sind unzulässig. Für alle Schäden und Nachteile, die sich durch eigenmächtig 
ausgeführte Arbeiten an Entwässerungsanlagen ergeben, ist der Veranlasser haftbar.  
 
Ihre Anfrage wird unter der Reg.-Nr. 2024-000348 geführt. Dieses Schreiben hat eine 
Gültigkeit von 12 Monaten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ingenieurbereich, Leitungsauskünfte 
Wasser Nord GmbH & Co. KG 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und trägt daher keine Unterschrift. 
 

Ihr Zeichen:  
Ihre Nachricht vom:  
  
Unser Zeichen: 2024-000348 
  
Bearbeiter/-in: Ing.B.  Leitungsauskünfte 
  
Telefon:  
Fax:  
E-Mail:  
Internet: www.wassernord.de  
  
Datum: 17. Juli 2024 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betriebsführer der Stadt Hohen Neuendorf (Eigenbetrieb Abwasser) 
 

Anlage(n): 
Stellungnahme 2024-000348 
Auszug aus dem Kanalkataster 
Vorschriften zum Schutz der Entwässerungsanlagen 
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Störmeldestelle 
 

Funkleitzentrale der BWB 
 
Telefon  

Betriebsführer des 
Eigentriebes Abwasser der 
Stadt Hohen Neuendorf 
 
Wasser Nord GmbH & Co. 
KG 
 
Gewerbestr. 5-7 
16540 Hohen Neuendorf 
 
Telefon (  
Telefax  

Stadt Hohen Neuendorf 
Eigenbetrieb Abwasser 
 
Der Werkleiter 
 
Oranienburger Straße 2 
16540 Hohen Neuendorf 
 
Telefon (   
Telefax (  

 

Vorschriften zum Schutz der Entwässerungsanlagen 
der Stadt Hohen Neuendorf 
 

1. Allgemeines 

1.1 Die Anlagen der Stadt Hohen Neuendorf, Eigenbetrieb Abwasser (EBHN) zum 
Sammeln, Fortleiten und Ableiten von Schmutzwasser, bestehend aus: 
Freigefällekanälen, Druckleitungen, Pumpstationen, sonstigen Bauwerken und 
Ausrüstungen sowie Grundstücksanschlussleitungen, dienen der öffentlichen 
Schmutzwasserbeseitigung. 

2. Lage und Materialart 

2.1 Die Hauptleitungen (Freigefälle- und Druckleitungen) liegen überwiegend unter 
der Fahrbahn. Grundstücksanschlussleitungen liegen hauptsächlich unter der 
Fahrbahn und unter dem Gehweg sowie im Straßenrandgrün. Teilweise wurden 
Anlagen zur Schmutzwasserbeseitigung auch im Bereich von öffentlichen 
Plätzen, im Bereich von Grünanlagen, Brücken und Gewässern errichtet. In 
Ausnahmefällen sind auch auf privatem Gelände mit Anlagen zur 
Schmutzwasserbeseitigung zu rechnen. Die Pumpstationen sind überwiegend 
in Schächten im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen errichtet. In den oben 
genannten Bereichen können sich auch betriebseigene Kabel befinden, die z.T. 
in Schutzrohre eingezogen bzw. mit Kabelformsteinen / Kabelschutzhauben 
versehen sind. Oberirdisch sichtbar sind u.a. Schaltschränke und 
Armaturenteile (Straßenkappen, Entlüftungsrohre u. a.) 

2.2 Die hauptsächlich verwendeten Materialien der öffentlichen 
Entwässerungsleitungen (Freigefälle- und Druckleitungen) sind: Steinzeug 
Kunststoffe und duktilen Gusseisen (PE, GFK, PP, PVC, GGG).  

2.3 Im Regelfall beträgt die Rohrdeckung der Schmutzwasserleitungen 1,00 m bis 
10,00 m, bei den zu den Schmutzwasseranlagen des EBHN gehörenden 
Druckleitungen mind. 1,00 m. Mehr- und Minderdeckungen sind möglich. An 
Druckleitungen befindliche Zubehörteile können bis zur Geländeoberkante 
hervorstehen. 

3. Unterrichtung der Stadt Hohen Neuendorf, Eigenbetrieb Abwasser 

3.1 Für jedes geplante Bauvorhaben im Bereich öffentlicher Flächen Straßenland 
und in der Nähe von Anlagen des EBHN ist eine Vorplanungsanfrage 4 – 6 
Wochen vor Baubeginn einzureichen. Die Vorplanungsanfrage hat einen 
Übersichtslageplan zu beinhalten. Daraufhin werden Bestandspläne der 
Anlagen des EBHN für den betreffenden Bereich zurückgereicht. Aus diesen 
Bestandplänen sind die Lage und Dimension der vorhandenen Hauptleitungen 
und ggf. Grundstücksanschlüsse ersichtlich. 

3.2 Für die Zustimmung zur Entwurfsplanung sind maßstabsgerechte Lagepläne 
und Erläuterungen des Bauvorhabens in doppelter Ausfertigung einzureichen, 
aus denen zur Anwendung kommende Bauverfahren sowie ggf. 
Sondermaßnahmen wie Pressungen, Rammungen, Erdverdrängungen, 
Bohrungen, Verankerungen, Bodenverfestigungen, 
Grundwasserabsenkungen, Sprengungen, Punktlasten u. a. erkennbar sind. 
Die Einreichung der Entwurfsplanung hat auf die vorausgehende 
Vorplanungsanfrage zu verweisen. 

3.3 Auf Basis der Entwurfsplanung erfolgt die Zustimmung durch den Eigenbetrieb 
Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf. 
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3.4 Maßgebliche Änderungen in der Planung des Bauvorhabens sind nochmals zur 
Prüfung einzureichen. 

3.5 Der Baubeginn ist mindestens 5 Tage vor Bauausführung schriftlich beim EBHN 
anzuzeigen. 

3.6 Die Angaben in den Bestandsplänen sind hinsichtlich der Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Trassen- und Tiefenlage der Anlagen des Eigenbetriebes 
Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf ohne Gewähr.  

3.7 Bei Abweichungen der tatsächlichen Rohrlage von den Bestandsplanangaben 
ist ein Mitverschulden des Eigenbetriebes Abwasser der Stadt Hohen 
Neuendorf. 

3.8 Jede Aufgrabung im Bereich öffentlicher Flächen und in der Nähe von Anlagen 
des Eigenbetriebes Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf ist mindestens drei 
Werktage und bei Pressungen und Bohrungen mindestens sechs Werktage vor 
Arbeitsbeginn an die auf dem Seitenrand genannte Anschrift Eigenbetriebes 
Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf schriftlich mitzuteilen. 

3.9 Wenn wider Erwarten im Bereich von Aufgrabungen Anlagen des EBHN liegen, 
so sind diese dem EBHN sofort telefonisch und anschließend schriftlich 
mitzuteilen. Die Arbeiten sind an diesen Stellen bis zum Eintreffen der 
Beauftragten des Eigenbetriebes Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf 
einzustellen, damit vor Weiterführung der Arbeiten entschieden werden kann, 
ob Sicherheitsmaßnahmen zu treffen sind. 

4. Vorsichts- und Schutzmaßnahmen 

4.1 In der Nähe von Ver- und Entsorgungsanlagen muss besonders sorgfältig 
gearbeitet werden. Bei Baggerarbeiten trägt der Bauherr bzw. die beauftragte 
Firma allein das Risiko. Suchschlitze zur Erkundung der tatsächlichen Rohrlage 
sind insbesondere beim Einsatz von Baggern unentbehrlich. 

4.2 Vor dem Ansetzen eines Rammträgers oder Rammpfahls o. ä. muss in jedem 
Fall ein Probeloch von mindestens 1,50 m Tiefe hergestellt werden. Darüber 
hinaus ist der Untergrund unter der Probesohle mit geeigneten Mitteln zu 
prüfen. 

4.3 Weisen zur Verfügung stehende Bestandspläne in der Nähe der Rammstelle 
Anlagen des EBHN aus, so sind diese vor dem Ansetzen des Rammobjektes 
freizulegen. Dem Bauherrn ist darüber Meldung zu erstatten, der im 
Einvernehmen mit dem EBHN über die erforderlichen Schutzmaßnahmen 
entscheidet. 

4.4 Meißel, Spitzhacken und Presslufthämmer dürfen nur in zwingenden Fällen und 
mit besonderer Vorsicht verwendet werden. 

4.5 Anlagen des EBHN dürfen ohne die Genehmigung des Eigenbetriebes 
Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf nicht mit Baubuden, Containern und 
anderen schwer entfernbaren Einrichtungen überdeckt werden. 
Schachtabdeckungen müssen jederzeit auffindbar und zugänglich sein. 

4.6 Bei Frostgefahr müssen alle freigelegten, nicht entleerten Anlagen des EBHN 
bis einschließlich DN 400 gegen Frostschäden gesichert werden.  

Der besonders in dieser Jahreszeit gefährdete Rohraußenschutz darf nicht 
beschädigt werden. 

4.7 Leitungen, Armaturen und Schächte dürfen nicht als Widerlager verwendet und 
nicht anderweitig während der Bauarbeiten belastet werden. 
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4.8 Freigefälle- und Druckleitungen sowie ihre Zubehörteile sind ggf. 
erschütterungsfrei und unter schonender Behandlung des Rohraußenschutzes 
aufzuhängen. Dabei sind sie gegebenenfalls entsprechend ihrer Dimension und 
der freitragenden Länge durch dicke Bohlen, Kanthölzer und Träger so zu 
unterstützen, dass Standfestigkeit und Standsicherheit jederzeit gewährleistet 
sind. Bei Freigefälle- und Druckleitungen größerer Profile oder bei größeren 
Baugruben sind Durchpressungen oder ähnliche Verfahren für die 
Unterfahrungen zu wählen. Für die Sicherungskonstruktion ist auf Anforderung 
des Eigenbetriebes Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf eine Bauzeichnung 
nebst statischer Berechnung in doppelter Ausfertigung einzureichen. Die 
Aufhängungen dürfen erst nach sachgemäßem Unterstopfen der Anlagen 
wieder entfernt werden. 

4.9 Die Bohlenwand der Baugruben muss entsprechend dem Durchmesser der die 
Baugrube kreuzenden Rohre mit geringem Sicherheitsabstand ausgeschnitten 
werden. 

4.10 Sämtliche Schmutzwasserleitungen einschließlich Einsteigschächte und 
Sonderbauwerke sowie Schmutzwasserdruckleitungen und deren Armaturen 
sind gas- und explosionsgefährdet. Darüber hinaus besteht u. a. Infektions- und 
Vergiftungsgefahr (siehe Unfallverhütungsvorschrift Ortsentwässerung - 
Kanalisationsanlagen) und Sicherheitsregeln für Arbeiten in umschlossenen 
Räumen von abwassertechnischen Anlagen in den jeweils gültigen 
Fassungen). 

4.11 Straßenkappen sowie Schachtabdeckungen und Aufsätze der Straßenabläufe 
sind gegen das Einsickern von lockeren Stoffen und Flüssigkeiten (Sand, Lehm, 
Kies, Splitt, Öl, Fett usw.) durch eine leicht abnehmbare Abdeckung zu 
schützen. Die oben genannten Anlagen müssen zum täglichen Arbeitsende 
wieder freigelegt sein. 

4.12 Für das Herstellen und Zufüllen der Baugruben und Gräben gelten die 
einschlägigen Vorschriften und Anleitungen in der jeweils gültigen Fassung. 
Hierzu zählen u. a. die „Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingen und 
Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen“ (ZTV A-StB), die DIN 4124, 
DIN 18300, DIN EN 805 und DIN EN 1610. 

4.13 Für die betriebseigenen Kabel des Eigenbetriebes Abwasser der Stadt Hohen 
Neuendorf gelten gleichermaßen die entsprechenden Anweisungen der E.DIS 
und der Deutschen Telekom in der jeweils gültigen Fassung. 

5. Sicherheitsabstand zu betriebsfremden Anlagen 

5.1 Bei Näherungen bzw. Parallelführungen mit Anlagen Dritter (Rohrleitungen, 
Kabel und Bauwerke) ist ein lichter horizontaler Mindestabstand von 0,4 m zu 
Druckleitungen einzuhalten. Der lichte horizontale Mindestabstand zu 
Freigefälleleitungen bis DN 700 beträgt 0,35 m. Bei Schmutzwasserkanälen 
größer DN 700, 0,50 m. Wird dieser Mindestabstand in Ausnahmefällen mit 
Zustimmung des Eigenbetriebes Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf beim 
Legen von Starkstromkabeln unterschritten, so muss ein Näherungsschutz aus 
unbrennbarem, bohr- sowie schlagfestem Material (bei Freigefälleleitungen 
sowie bei Druckleitungen aus Gusseisen bzw. Stahl muss dieser 
Näherungsschutz zusätzlich isolierend wirken) eingebaut werden.  

Bei grabenlosen Bauweisen (z.B. mit Erdraketen) ist sicherzustellen, dass keine 
zusätzlichen Kräfte auf die Anlagen des Eigenbetriebes Abwasser der Stadt 
Hohen Neuendorf wirken und keine Hohlräume entstehen. Die oben 
aufgeführten lichten horizontalen Mindestabstände sind dabei auf jeden Fall 
einzuhalten. 
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5.2 Bei Kreuzungen mit Anlagen Dritter (Rohrleitungen, Kabel und Bauwerke) ist 
ein lichter vertikaler Abstand von 0,30 m zu Anlagen des Eigenbetriebes 
Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf einzuhalten. Wird dieser Mindestabstand 
in Ausnahmefällen mit Zustimmung des Eigenbetriebes Abwasser der Stadt 
Hohen Neuendorf beim Legen von Starkstromkabeln unterschritten, so muss 
ein Näherungsschutz aus unbrennbarem, bohr- sowie schlagfestem Material 
(bei Freigefälleleitungen aus Gusseisen bzw. Stahl sowie bei Druckleitungen 
muss dieser Näherungsschutz zusätzlich isolierend wirken) eingebaut werden. 
Kreuzungen sind mindestens im Abstand von 0,5 m von Rohrverbindungen der 
Druckleitungen auszuführen. Bei grabenlosen Bauweisen (z.B. mit Erdraketen) 
ist sicherzustellen, dass keine zusätzlichen Kräfte auf die Anlagen des 
Eigenbetriebes Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf wirken und keine 
Hohlräume entstehen. Der lichte vertikale Abstand ist dabei auf mindestens 0,5 
m zu erhöhen. 

5.3 Beim Verlegen von Anlagen anderer Leitungsbetriebe ist deren Höhenlage so 
zu wählen, dass an jeder Stelle die spätere Herstellung von 
Grundstücksanschlussleitungen an die Freigefälleleitungen ohne 
Schwierigkeiten möglich ist und deren Instandsetzung ungehindert 
vorgenommen werden kann. 

5.4 Ist das Errichten eines Fundaments nicht zu umgehen, so ist eine gesonderte 
Abstimmung hierüber mit dem EBHN erforderlich. 

5.5 Bei Baumpflanzungen im Nahbereich der Anlagen des EBHN sind die 
Bestimmungen des Regelwerks GW 125 „Baumpflanzungen im Bereich 
unterirdischer Versorgungsanlagen“ des DVGW (Deutscher Verein des Gas- 
und Wasserfaches e. V. Mergenthalerallee 27, Postfach 5240, 65760 
Eschborn) in der jeweils aktuellen Ausführung maßgebend. Unterschreitungen 
der im Regelwerk geforderten Mindestabstände sind nur nach Abstimmung mit 
dem EBHN zulässig. 

6. Bauliche Veränderungen an Anlagen des EBHN 

6.1 Sämtliche an den Anlagen des EBHN notwendig werdende bauliche 
Veränderungen werden allein durch den EBHN auf Kosten des Veranlassers 
durchgeführt. Eigenmächtige Veränderungen an den Anlagen des EBHN durch 
Dritte sind unzulässig. Für alle Schäden und Nachteile, die sich durch 
eigenmächtig ausgeführte Arbeiten an Anlagen des EBHN ergeben, ist der 
Veranlasser haftbar. 

7. Maßnahmen bei Beschädigungen an den Anlagen des EBHN 

7.1 Alle Beschädigungen an den Anlagen des EBHN, auch vermeintlich 
geringfügige Schäden, an Rohren und Einbauteilen und alle Undichtigkeiten 
müssen dem EBHN sofort telefonisch gemeldet werden. 

7.2 Für solche Meldungen und in Fällen drohender Gefahr steht der 
Entstörungsdienst des Eigenbetriebes Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf 
unter der Telefonnr.: 0800 29 27 587 zur Verfügung. 

7.3 Vor Behebung eines Schadens darf das Verfüllen nicht begonnen bzw. nicht 
fortgesetzt werden. 

7.4 Der EBHN behält sich das Recht vor, alle Beschädigungen seiner Anlagen 
selbst auf Kosten des Schadensverursachers zu beseitigen und ggf. 
Schadensersatzansprüche auch Dritter geltend zu machen. Es wird darauf 
hingewiesen, dass auch fahrlässige Beschädigungen nach § 318 bzw. 320 
StGB strafbar sind. 
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7.5 Bis zum Eintreffen des Entstörungsdienstes müssen bei Schäden an den 
Anlagen des EBHN wegen der Explosionsgefahr geeignete 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden. Das Rauchen, das Hantieren mit 
offenem Licht sowie das Arbeiten mit funkenbildenden Werkzeugen und 
Maschinen ist zu unterlassen. 

8. Besondere Hinweise 

8.1 Der jeweilige Bauherr und die von ihm beauftragten Firmen sind verpflichtet, 
alle zum Schutz der Anlagen des Eigenbetriebes Abwasser der Stadt Hohen 
Neuendorf erforderlichen Arbeiten auszuführen. Unsachgemäße 
Schutzeinrichtungen können auf Kosten des Bauherrn vom EBHN beseitigt 
bzw. ersetzt werden. 

8.2 Die Beauftragten des Eigenbetriebes Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf 
haben das Recht, angezeigte und nicht angezeigte Aufgrabstellen jederzeit zur 
Kontrolle der Anlagen des EBHN zu betreten. Den Anweisungen der 
Beauftragten des Eigenbetriebes Abwasser der Stadt Hohen Neuendorf zur 
Verhinderung von Gefahren und zum Schutz seiner Anlagen ist Folge zu 
leisten. Eine Aufsichtspflicht des Eigenbetriebes Abwasser der Stadt Hohen 
Neuendorf besteht nicht. 
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Von:
Gesendet: Mittwoch, 20. November 2024 14:05
An:
Cc:
Betreff: WG: Frühzeitige Bet. der WSV am B-Plan Nr. 72, Stadt Hohen Neuendorf: 

Rückfragen zu Ihrer Stellungnahme
Anlagen: 49_WSV Oder-Havel.pdf; 240625_Solarpark Pinnow_Sammelmappe.pdf

Kennzeichnungsstatus: Gekennzeichnet

Sehr geehrter Herr , 
 
mit Schreiben vom 04.11.2024 baten Sie das WSA um eine Erläuterung zu meiner Stellungnahme vom 14.08.2024. 
 
zum 1. Thema: 
Der Graphiken (z.B. S. 22 Schnitt AA) und dem Textteil (S. 6 oben) wurde entnommen, dass die Planung die 
Gewässerkante einschließt. 
Die Flurstücksauflistung (Tabelle auf S.2) wurden bezüglich der Graphiken und der Beschreibung nicht als bindend 
und flurstücksscharfe Abgrenzung empfunden.   
 
Gem. Ihrer Erläuterungen in der E- Mail vom 04.11.24 sind die WSV-Flächen nicht von der Bepflanzung betroffen. 
Somit sind keine Abstimmungen der Kompensationsmaßnahmen und der Verkehrssicherungspflicht für die 
Anpflanzungen zu regeln. 
 
zum 2. Thema: 
Ja, hier ist die Karte von der Seite 21 gemeint. Es ist richtig, dass außerhalb des Geltungsbereiches Untersuchungen 
betrieben werden. Die festgestellten Besonderheiten sollten jedoch nicht als Ausgleichsmaßnahmen anerkannt 
werden.  
 
zum 3. Thema 
Richtig, hier ist die Zuwegung für die Bau- und Wartungsfahrzeuge gemeint, welche über das Baufeld zu organisieren 
ist. 
Der Anschluss von Radwegen an den öffentlichen Radweg am Kanal, ist dem WSA mit detaillierter Planung 
vorzulegen.  
Die Baueingriffe auf den WSV-Flächen sind mit den entsprechenden Materialen durchzuführen und nachzuweisen. 
Der Wasserabfluss aus dem Graben ist nicht zu beeinträchtigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

 
 
---------------------------------------------------------------- 

 
Fachbereich Schifffahrt 
Fachgebiet Wasserstraßenüberwachung 
Telefon: +  
Telefax: +  
Kom-Net 9760 313 

 
 
Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oder-Havel 



Von:
An:
Cc:
Betreff: WG: Frühzeitige Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGB zum B-Plan Nr. 72 "Solarpark Pinnow,

Stadtteil Borgsdorf" und zur parallelen Änderung des Flächennutzugsplans der Stadt Hohen Neuendorf
Datum: Mittwoch, 14. August 2024 11:40:48

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter 

mit Schreiben vom 03.07.2024 beteiligten Sie das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Oder- Havel,
gemäß § 4 Abs. 1 und § 2 Abs. 2 BauGB, an der Aufstellung des Bebauungsplans (B- Plan) Nr. 72 zum
Solarpark Pinnow, Stadtteil Borgsdorf sowie an der Änderung zum Flächennutzungsplan Hohen- Neuendorf
und baten um eine Stellungnahme dazu.
Dafür bedanke ich mich.

Der B- Plan der geplanten Maßnahme grenzt am rechten Ufer (in Fließrichtung) des Oranienburger Kanals von
km 21,190 bis km 21,910 an den Betriebsweg der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
(WSV). Dieser wird zum Teil durch die Gemeinden Hohen Neuendorf und Oranienburg als Rad und Fussweg
betrieben.
Der angrenzende Graben liegt nicht in der Unterhaltungslast der WSV.
Direkt auf den Flächen der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) ist keine
Bautätigkeit für den Solarpark geplant.
Jedoch sollen Kompensationsmaßnahmen entlang des Oranienburger Kanals und des Grabens insbesondere im
Uferbereich durchgeführt werden.
Dafür sind Bepflanzungen vorgesehen und Bieber sowie Fischotter sollen an den Gräben ihre neue Heimat
finden.

Da geplante Sichtschutzpflanzungen ggf. WSV-eigene Flächen betreffen, ist zu konkretisieren, aus welchem
Grund diese vorgenommen werden und mit welchen Gewächsen diese erfolgen sollen.
Zur Bepflanzung dürfen keine invasive Neophyten verwendet werden!
Ebenso ist zu erklären, was unter "gezielte Bepflanzungen" im Bereich der südlichen Wegeverbindung und des
Radweges am Oranienburger Kanal zu verstehen ist und aus welchen Grund diese vorgenommen werden.
Die geplanten Ausgleichspflanzungen im Untersuchungsgebiet, befinden sich 20 m umlaufend um den
Geltungsbereich und enden an der Uferkante (Wasserlinie) des Oranienburger Kanals, sollten aber im
Geltungsbereich erfolgen.
Hierzu muss der Plan korrigiert werden oder eine Begründung dazu erfolgen.
Die Entwicklung der mit dem Buchstaben "k" gekennzeichneten Flächen als begrünte Abstandsflächen zur
Bundeswasserstraße ist zu erläutern.

Arbeiten am Gehölzbestand auf WSV- eigenen Flächen sind nur mit Zustimmung der WSV möglich.
Die Kompensationsmaßnahmen auf den WSV-eigenen Flächen sind mit der WSV abzustimmen und bei
Zustimmung durch das WSA ist die Verkehrssicherungspflicht der Bäume vertraglich zu regeln.

Das Maß der Einwirkungen (z. B. Geräusche, Lichtreflexion) auf Flächen der WSV, durch die Errichtung des
geplanten Solarparks, darf nicht überschritten werden.
Hierzu ist dem WSA  der Nachweis gem. § 906 BGB zu erbringen.

Grundsätzlich dürfen keine Flächen der WSV überplant werden.
Für Anlagen, welche auf den Liegenschaften der WSV geplant sind (Steganlagen, Anlegestellen, Lehrpfade etc.
an beiden Ufern des Oranienburger Kanals) ist beim WSA Oder- Havel eine strom- und schifffahrtspolizeiliche
Genehmigung (SSG) zu beantragen.
Eine Zuwegung, über den Betriebsweg, zum Planungsgebiet ist während der Bauzeit sowie nach Fertigstellung
der Maßnahme auszuschließen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Wasser- und Bodenverband „Schnelle Havel“ 
 (Körperschaft des öffentlichen Rechts)  
 

  
                                                                             

                                    
         

 

 

 
 
 
Plan und Recht GmbH 
Oderberger Straße 40 
10435 Berlin 
 
Mail  

 
 
 
 
 
Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 72 "Solarpark Pinnow, Stadtteil Borgsdorf" und  
Änderung des Flächennutzugsplans der Stadt Hohen Neuendorf 
 
 
Sehr geehrter Herr , 
 
sie erhalten von uns eine Zustimmung zum Bebauungsplan Nr. 72 "Solarpark Pinnow, Stadtteil 
Borgsdorf" und Änderung des Flächennutzugsplans der Stadt Hohen Neuendorf, wenn die 
Unterhaltung der vorhandenen Gewässer der 2. Ordnung auf den Flurstücken 27, 28, 31, 35, 36, 
37, 39, 118, 223, 249, 269 berücksichtigt und im Plan die Breite des Unterhaltungs- oder 
Gewässerrandstreifens dargestellt wird  
(siehe Anlage: WBV zu Anlage 7 Vorhabensplan Unterhaltungsstreifen). 
Zwischen den Photovoltaikfreiflächen A, D, E, H, J, L und dem jeweils angrenzenden Graben 
fehlt der Gewässerrandstreifen zur Unterhaltung, bzw. ist dieser nicht eindeutig mit der 
Mindestbreite von 5 m erkennbar. 
Die Lage der Gewässer kann dem anhänglichen Lageplan entnommen werden. 
Die Gräben in den Flurstücken 38 und 39 unterliegen nicht unserer Unterhaltungspflicht. 
Der zur jährlichen Unterhaltung der Gräben benötigte Streifen von mindestens 5 m Breite für 
Fahrzeuge mit min.13 t Gewicht dient dem Befahren mit Räumtechnik, sowie der Ablage und 
dem Verteilen oder Mulchen des Aushubes. Es besteht kein Rechtsanspruch auf durch die 
Unterhaltung, technologisch bedingten, verursachten Emissionen.  
Kann dieser Mindestabstand nicht eingehalten werden, beantragen Sie eine entsprechende 
wasserrechtliche Genehmigung bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Oberhavel, 
verbunden mit der Stellungnahme des Wasser- und Bodenverbandes. 
Die Formulare erhalten Sie über den Link:  Bauten in, an, unter und über Gewässern   
Es kann auch eine Teilverrohrung beantragt werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Verbandstechniker  
 
EDV-Ausdruck - 
ohne Unterschrift gültig 

                        Wasser- und Bodenverband 
                        „Schnelle Havel“ 
                        Mittelstraße 12 
                        16559 Liebenwalde 

 
          Verbandsvorsteher:            
          Geschäftsführer:   
          Bearbeiter:  
 

                        Tel.  
                        Fax  

                               
 
                        Datum: 11.07.2024 

WBV „Schnelle Havel“, Mittelstraße 12, 16559 Liebenwalde 







info@primagas.de • www.primagas.de
PRIMAGAS Hotline: 0800 - 84 85 555*
*Mo. – Fr., 8 – 18 Uhr, gebührenfrei aus dem dt. Festnetz und dt. Mobilfunknetz 

PRIMAGAS Energie GmbH • Luisenstraße 113 • 47799 Krefeld

Plan und Recht GmbH
Oderberger Straße 40 
10435 Berlin

Antrags-Nr. 579742

Es betreut Sie Leitungsauskunft
Luisenstr. 113
47799 Krefeld
Fon: 02151 – 85 21 16
Fax: 02151 – 85 23 10

Datum 21.08.2024

PRIMAGAS Leitungsauskunft
Projektbezeichnung: Solarpark Pinnow: B-Plan 72 und parallele FNP-Änderung, Stadt Hohen Neu-
endorf, frühzeitige TÖB-Bet.
Lokation: Hohen Neuendorf, Haveleck 1B 

Sehr geehrter Herr Kühnel,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass durch das oben genannte Vorhaben keine Flüssiggas-Versorgungslei-
tungen im öffentlichen Bereich der PRIMAGAS Energie GmbH berührt werden.

Sollte sich ein Flüssiggasbehälter auf dem angefragten Grundstück befinden, so wenden Sie sich bitte 
an den Eigentümer des angefragten Grundstückes.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und bedarf deshalb keiner Unterschrift.

Freundliche Grüße

PRIMAGAS Energie GmbH
Leitungsauskunft



Tyczka Energy GmbH, Postfach 1220, 82523 Geretsried

Plan und Recht GmbH
Oderberger Straße 40 
10435 Berlin

Geretsried, 21.08.2024
Tyczka Energy GmbH
Fachbereich Gasnetze
Blumenstraße 5
82538 Geretsried
Fon  0341  44641-815
leitungsauskunft@tyczka.de
www.tyczka.de

Portalnummer [579742]

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Tyczka Energy GmbH betreibt in der Bundesrepublik Deutschland Gasnetze im öffentlichen und privatem (nicht 
öffentlichen) Raum.

Im markierten Bereich Ihrer Anfrage liegen keine Gasversorgungsleitungen der Tyczka Energy GmbH im öffentlichen 
Raum.

Die Leitungsauskunft hat eine Gültigkeit von 3 Montanen ab Ausstellungstag.

Sollte der Geltungsbereich Ihrer Auskunftsanfrage verändert werden oder sich der Ausführungszeitraum über die 3 
Monate hinaus verschieben, ist der Vorgang erneut zur Erteilung einer Auskunft vorzulegen.

Freundliche Grüße

Tyczka Energy GmbH



DNS:NET Internet Service GmbH · Zimmerstr. 23 · 10969 Berlin

Plan und Recht GmbH

Oderberger Straße 40 
10435 Berlin

DNS:NET Leitungsauskunft

Tel.: 

www.dns-net.de

21.08.2024

Portalnummer 579742
Ihr Schreiben vom 21.08.2024

Sehr geehrter Herr 

vielen  Dank  für  die  Beteiligung  unseres  Hauses  als  Träger  öffentlicher  Belange  im  Rahmen  Ihres  o.g.
Bauvorhabens.
In dem Baugebiet befinden sich keine Rohr- und Kabelsysteme der DNS:NET.
Bitte beachten Sie die Bestimmungen in der beigefügten Kabelschutzanweisung. 
Die DNS:NET hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzubringen.
Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
DNS:NET Internet Service GmbH
Team Leitungsauskunft

Anlagen
Kabelschutzanweisung

Seiten 1 von 1

DNS:NET Internet Service GmbH
Zimmerstraße 23, 10969 Berlin
Sitz: Bernau bei Berlin

T +
F +

www.dns-net.de

Geschäftsführer 
Steuernummer 37/045/46447
HRB 11714 FF
Amtsgericht Frankfurt/O.

Nord/LB Sparkasse Barnim





Seite 2 von 2 zum Schreiben 20241004870 vom 24.10.2024 an Plan und Recht GmbH

- Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig -

Anlagen
Übersichtskarte (© NavLog/GeoBasis-DE/BKG 2019/geoGLIS oHG (p) by Intergraph/HexagonSI)

Datenschutzhinweis:

Im Rahmen der Netzauskunft, werden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der 
Bearbeitung Ihres Anliegens und zur Kontaktaufnahme mit Ihnen verarbeitet. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 
Abs. 1 lit. c DSGVO. Die Aufbewahrungs- bzw. Löschungsfrist beträgt 10 Jahre, sofern nicht bei einer von uns jährlich 
durchgeführten Überprüfung ein Zweckfortfall der Aufbewahrung festgestellt wird.

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung und Übertragbarkeit der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten. Zudem haben Sie das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten.







Seite 2 von 2 zum Schreiben 20241004868 vom 24.10.2024 an Plan und Recht GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig-

Anlage(n)
Übersichtskarte (© NavLog/GeoBasis-DE / BKG 2020 / geoGLIS OHG (p) by Intergraph)

Datenschutzhinweis:

Im Rahmen der Netzauskunft, werden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Bearbeitung 
Ihres Anliegens und zur Kontaktaufnahme mit Ihnen verarbeitet. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c 
DSGVO. Die Aufbewahrungs- bzw. Löschungsfrist beträgt 10 Jahre, sofern nicht bei einer von uns jährlich durchgeführten 
Überprüfung ein Zweckfortfall der Aufbewahrung festgestellt wird.

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung und Übertragbarkeit der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten. Zudem haben Sie das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten.






